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Satzung  zur  Regelung  der  Vergabe  von  Studien-

 plätzen  für  den  Lehramtsmasterstudiengang

 (60  Leistungspunkte)  der  Freien  Universität  Berlin

 Präambel

 Auf  Grund  von  §  14  Abs.  1  Nr.  2  TGO  (Erprobungsmodell
 vom  27.  Oktober  1998  FU-Mitteilungen,  24/1998)  i.  V.  m.
 §  10  des  Gesetzes  über  die  Zulassung  zu  den  Hochschu-
 len  des  Landes  Berlin  in  zulassungsbeschränkten  Studi-
 engängen  (Berliner  Hochschulzulassungsgesetz  –  Berl-
 HZG)  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  der  Neufas-
 sung  vom  18.  Juni  2005  (GVBl.  S.  393),  zuletzt  geändert
 am  6.  Juli  2006  (GVBl  S.  714),  i.  V.  m.  §  10  Abs.  5  Satz  2
 des  Gesetzes  über  die  Hochschulen  im  Land  Berlin  (Ber-
 liner  Hochschulgesetz  –  BerlHG)  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  der  Neufassung  vom  13.  Februar  2003
 (GVBl.  S.  81),  zuletzt  geändert  durch  Gesetz  vom  6.  Juli
 2006  (GVBl.  S.  713),  hat  die  Gemeinsame  Kommission
 „Zentrum  für  Lehrerbildung“  der  Freien  Universität  Berlin
 am  29.  Juni  2007  folgende  Satzung  erlassen:*

 §  1

 Geltungsbereich

 Diese  Satzung  regelt  den  Zugang  zum  Studium  gemäß
 §  10  Abs.  5  Satz  2  BerlHG  und  das  Auswahlverfahren  für
 die  Vergabe  der  Studienplätze  gemäß  §  10  Abs.  1  Nr.  1
 BerlHZG  für  den  Lehramtsmasterstudiengang  (60  Leis-
 tungspunkte).

 §  2

 Studienplätze  und  Bewerbung

 (1)  Die  Zahl  der  für  den  Lehramtsmasterstudiengang
 (60  Leistungspunkte)  zur  Verfügung  stehenden  Studien-
 plätze  wird  in  der  Zulassungsordnung  der  Freien  Univer-
 sität  Berlin  für  jeden  Zulassungstermin  bestimmt.

 (2)  Der  Antrag  auf  Zulassung  ist  schriftlich  beim  Präsi-
 dium  der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Bewerbung
 und  Zulassung  –  zu  stellen.  Zulassungsanträge  können
 durch  Telefax,  E-Mail  oder  sonstige  elektronische  Me-
 dien  allein  nicht  wirksam  gestellt  werden.

 (3)  Die  Bewerbungsfrist  beginnt  am  15.  Juli  und  endet
 am  15.  August  eines  jeden  Jahres.

 (4)  Dem  Antrag  auf  Zulassung  zum  Studium  ist  der  in
 §  3  Abs.  1  genannte  erste  berufsqualifizierende  Hoch-
 schulabschluss  in  amtlich  beglaubigter  Form  beizufügen.

 (5)  Für  den  Fall,  dass  zum  Zeitpunkt  des  Bewerbungs-
 schlusses  das  Zeugnis  über  den  in  §  3  Abs.  1  genannten

 berufsqualifizierenden  Hochschulabschluss  noch  nicht
 vorgelegt  werden  kann,  kann  ersatzweise  ein  aktueller
 Leistungs-  und  Bewertungsnachweis  (Transkript)  vorge-
 legt  werden.  Voraussetzung  ist,  dass  mindestens  je  2/3
 der  im  Kernfach,  im  das  Kernfach  ergänzenden  Modul-
 angebot  sowie  im  Studienbereich  Lehramtsbezogene
 Berufswissenschaft  zu  erzielenden  Leistungspunkte
 nachgewiesen  werden  und  das  Thema  der  Bachelorar-
 beit  ausgegeben  worden  ist.  Die  Bewerbung  geht  dann
 mit  dem  aktuellen  Leistungsstand  in  das  Auswahlverfah-
 ren  ein.

 (6)  Die  Freie  Universität  Berlin  ist  nicht  verpflichtet,
 den  Sachverhalt  von  Amts  wegen  zu  ermitteln.

 §  3

 Zugangsvoraussetzungen

 (1)  Zugangsvoraussetzung  für  den  Lehramtsmaster-
 studiengang  (60  Leistungspunkte)  ist  die  erfolgreiche  Ab-
 solvierung  eines  an  der  Freien  Universität  Berlin  angebo-
 tenen  Bachelorstudiengangs,  der  auf  diesen  Masterstu-
 diengang  bezogen  ist,  mit  einem  integrativen  Studium
 von  zwei  Fachwissenschaften  gemäß  Nr.  1  und  2  der  An-
 lage  zum  §  1  S.  3  der  Verordnung  über  die  Erprobung
 lehramtsbezogener  Bachelor-  und  Masterstudiengänge
 (Lehramtserprobungsverordnung  –  LEPVO)  vom  28.  Fe-
 bruar  2006  (GVBl.  S.  251)  und  Lehramtsbezogener  Be-
 rufswissenschaft  (Erziehungswissenschaft  und  Fachdi-
 daktik)  sowie  schulpraktischen  Studien,  oder  ein  gleich-
 wertiger  deutscher  oder  ausländischer  Abschluss  eines
 Hochschulstudiums.  Bewerberinnen  und  Bewerber,  die
 die  Bachelorstudiengänge  Griechische  Philologie,  Latei-
 nische  Philologie  oder  Italienische  Philologie  oder  einen
 mit  dem  60-Leistungspunkte-Modulangebot  Griechische
 Philologie,  Lateinische  Philologie  oder  Italienische  Philo-
 logie  kombinierten  anderen  Bachelorstudiengang  oder
 ein  vergleichbares  Hochschulstudium  absolviert  haben,
 erfüllen  die  Zugangsvoraussetzung  gemäß  Satz  1  nicht.

 (2)  Über  die  Gleichwertigkeit  entscheidet  der  Prü-
 fungsausschuss.  Auf  Antrag  werden  auch  außerhalb
 eines  laufenden  Bewerbungsverfahrens  Abschlüsse  ge-
 mäß  Abs.  1  im  Hinblick  auf  die  Gleichwertigkeit  geprüft
 und  Hinweise  zu  nicht  hinreichenden  Leistungsnachwei-
 sen  gegeben.

 (3)  Bei  Bewerberinnen  und  Bewerbern,  deren  Mutter-
 sprache  nicht  Deutsch  ist  und  die  ihren  Studienabschluss
 an  einer  ausländischen  Universität  oder  gleichgestellten
 Einrichtung  erworben  haben,  ist  der  Nachweis  von
 Deutschkenntnissen  zu  erbringen.  Dies  kann  durch  das
 Bestehen  der  Deutschen  Sprachprüfung  für  den  Hoch-
 schulzugang  (DSH)  oder  durch  Nachweis  eines  gleich-
 wertigen  Kenntnisstandes  gemäß  der  Ordnung  für  die
 Deutsche  Sprachprüfung  für  den  Hochschulzugang  aus-
 ländischer  Studienbewerberinnen  und  Studienbewerber
 an  der  Freien  Universität  Berlin  erfolgen.

 *  Diese  Ordnung  ist  von  der  für  Hochschulen  zuständigen  Senats-
 verwaltung  am  30.  Juli  2007  bestätigt  worden.  Die  Geltungsdauer  der
 Ordnung  ist  bis  zum  30.  Juni  2008  befristet.
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§  4

 Auswahlquote,  Auswahlkriterien,  Organisatorisches

 (1)  Ab  dem  Wintersemester  2007/08  werden  80  %  der
 nach  Berücksichtigung  der  Vorabquoten  verfügbar  ge-
 bliebenen  Studienplätze  durch  das  in  dieser  Satzung  ge-
 regelte  Auswahlverfahren  vergeben  (Hochschulquote).
 20  %  der  Studienplätze  werden  auf  der  Grundlage  von
 §  10  Abs.  1  Satz  Nr.  2  und  Satz  3  BerlHZG  vergeben.
 Die  Quote  des  §  10  Abs.  1  Satz  3  BerlHZG  beträgt  5  %.

 (2)  Die  Auswahl  erfolgt  nach:

 1.  dem  Grad  der  Qualifikation,  die  sich  nach  dem  Ergeb-
 nis  der  Prüfung  des  vorangegangenen  Studiengangs
 bemisst  und

 2.  Qualifikationen,  die  außerhalb  eines  Hochschulstudi-
 ums  erworben  wurden.

 (3)  Auswahl  nach  Abs.  2  Nr.  1:

 Nach  der  Note  des  Abschlusses  gemäß  §  3  Abs.  1  wer-
 den  85  %  der  im  Rahmen  der  Hochschulquote  zur  Verfü-
 gung  stehenden  Studienplätze  vergeben.

 (4)  Auswahl  nach  Abs.  2  Nr.  1  und  2:

 Die  verbleibenden  15  %  der  der  nach  §  4  Abs.1  zu  verge-
 benden  Studienplätze  werden  nach  Nr.  1,  2  und  der  Art
 außerhochschulisch  erworbener  Qualifikationen  verge-
 ben.  Die  Qualifikationen  müssen  studienrelevant  sein
 und  über  die  besondere  Eignung  für  den  Lehramtsmas-
 terstudiengang  Aufschluss  geben  können.  Studienrele-
 vant  und  aufschlussreich  sind  insbesondere  Qualifikatio-
 nen,  die  im  Rahmen  einer  ehrenamtlichen  Tätigkeit  oder
 eines  Engagements  in  sozialen,  religiösen,  kulturellen
 oder  sportlichen  Institutionen  oder  Organisationen,  die
 sich  der  Förderung  von  Kindern  oder  Jugendlichen  wid-
 men,  erworben  wurden.  Der  Qualifikationserwerb  muss
 nachweislich  mindestens  ein  halbes  Jahr  gedauert  ha-
 ben.  Die  jeweilige  Qualifikation  ist  durch  eine  beglaubigte
 Bescheinigung  nachzuweisen.

 (5)  Für  die  Durchführung  des  Auswahlverfahrens  wer-
 den  Auswahlbeauftragte  eingesetzt.  Diese  werden  von
 der  oder  dem  Vorsitzenden  der  Gemeinsamen  Kommis-
 sion  „Zentrum  für  Lehrerbildung“  im  Auftrag  des  Präsidi-
 ums  bestimmt.  Sie  müssen  im  Lehramtsmasterstudien-
 gang  (60  Leistungspunkte)  prüfungsberechtigt  sein.  Zu
 Auswahlbeauftragten  müssen  mindestens  zwei  in  einem
 hauptberuflichen  Beschäftigungsverhältnis  zur  Freien
 Universität  Berlin  stehende  Personen  bestellt  werden.
 Eine  Vertretung  ist  nicht  zulässig.

 §  5

 Erstellen  einer  Rangliste

 Nach  Abschluss  des  Auswahlverfahrens  wird  auf  der
 Grundlage  der  im  Verfahren  erzielten  Ergebnisse  eine

 Rangliste  gebildet.  Besteht  nach  Abschluss  des  Aus-
 wahlverfahrens  Ranggleichheit,  so  wird  die  Rangfolge
 gemäß  §  8  a  BerlHZG  ermittelt.

 §  6

 Zulassungsentscheidung

 (1)  Die  Entscheidung  über  die  Auswahl  trifft  das  Präsi-
 dium  –  Bereich  Bewerbung  und  Zulassung  –  auf  der
 Grundlage  der  ermittelten  Rangfolge.

 (2)  Ausgewählte  Bewerberinnen  und  Bewerber  erhal-
 ten  einen  Zulassungsbescheid,  in  dem  eine  Frist  zur
 schriftlichen  Annahme  des  Studienplatzes  und  zur  Imma-
 trikulation  bestimmt  wird.  Bei  Nichteinhaltung  dieser  Frist
 wird  der  Studienplatz  gemäß  der  vom  Bereich  Bewer-
 bung  und  Zulassung  aufgestellten  Rangliste  neu  verge-
 ben.

 (3)  Bewerberinnen  und  Bewerber,  die  auf  der  Grund-
 lage  des  Transkripts  ausgewählt  wurden,  erhalten  eine
 Zulassung  unter  Vorbehalt  und  können  sich  für  das
 1.  Fachsemester  befristet  immatrikulieren.  Spätestens
 bei  der  Rückmeldung  zum  2.  Fachsemester  ist  der  erste
 berufsqualifizierende  Hochschulabschluss  vorzulegen.

 (4)  Bewerberinnen  oder  Bewerber,  die  nicht  zugelas-
 sen  werden,  erhalten  einen  Ablehnungsbescheid  mit
 Begründung.

 §  7

 Aufbewahrung  der  Unterlagen  und  Einsichtnahme

 (1)  Die  in  dem  Auswahlverfahren  eingereichten  Unter-
 lagen  sind  in  der  Verwaltung  des  Fachbereichs  Erzie-
 hungswissenschaft  und  Psychologie  bis  zur  Bestands-
 kraft  der  Entscheidung  und  im  Falle  eines  Rechtsstreits
 bis  zur  rechtskräftigen  Entscheidung  aufzubewahren.

 (2)  Den  Bewerberinnen  oder  Bewerbern  ist  auf
 Wunsch  Einsicht  in  die  Ranglisten  (ohne  Namen)  zu
 gewähren.

 §  8

 Schlussbestimmungen,  Inkrafttreten

 (1)  Abweichend  von  §  3  Abs.  1  müssen  Bewerberin-
 nen  und  Bewerber,  die  bis  einschließlich  Sommersemes-
 ter  2007  zu  einem  der  dort  genannten  Bachelor-  oder
 gleichwertigen  Studiengänge  zugelassen  wurden,  die  er-
 folgreiche  Absolvierung  des  Moduls  „Schulpraktische
 Studien“  nicht  nachweisen.

 (2)  Diese  Satzung  tritt  am  Tage  ihrer  Veröffentlichung
 in  den  Mitteilungen  (Amtsblatt  der  Freien  Universität
 Berlin)  in  Kraft.
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Satzung  zur  Regelung  der  Vergabe  von  Studien-

 plätzen  für  den  Lehramtsmasterstudiengang

 (120  Leistungspunkte)  der  Freien  Universität  Berlin

 Präambel

 Auf  Grund  von  §  14  Abs.  1  Nr.  2  TGO  (Erprobungsmodell
 vom  27.  Oktober  1998  FU-Mitteilungen,  24/1998)  i.  V.  m.
 §  10  des  Gesetzes  über  die  Zulassung  zu  den  Hoch-
 schulen  des  Landes  Berlin  in  zulassungsbeschränkten
 Studiengängen  (Berliner  Hochschulzulassungsgesetz  –
 BerlHZG)  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  der  Neu-
 fassung  vom  18.  Juni  2005  (GVBl.  S.  393),  zuletzt  ge-
 ändert  am  6.  Juli  2006  (GVBl.  S.  714)  i.  V.  m.  §  10  Abs.  5
 Satz  2  und  §  74  Abs.  4  des  Gesetzes  über  die  Hoch-
 schulen  im  Land  Berlin  (Berliner  Hochschulgesetz  –  Ber-
 lHG)  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  der  Neufas-
 sung  vom  13.  Februar  2003  (GVBl.  S.  81),  zuletzt
 geändert  durch  Gesetz  vom  6.  Juli  2006  (GVBl.  S.  713),
 hat  die  Gemeinsame  Kommission  „Zentrum  für  Lehrer-
 bildung“  der  Freien  Universität  Berlin  am  29.  Juni  2007
 folgende  Satzung  erlassen:*

 §  1

 Geltungsbereich

 Diese  Satzung  regelt  den  Zugang  zum  Studium  gemäß
 §  10  Abs.  5  Satz  2  BerlHG  und  das  Auswahlverfahren  für
 die  Vergabe  der  Studienplätze  gemäß  §  10  Abs.  1  Nr.  1
 BerlHZG  für  den  Lehramtsmasterstudiengang  (120  Leis-
 tungspunkte).

 §  2

 Studienplätze  und  Bewerbung

 (1)  Die  Zahl  der  für  den  Lehramtsmasterstudiengang
 (120  Leistungspunkte)  zur  Verfügung  stehenden  Studi-
 enplätze  wird  in  der  Zulassungsordnung  der  Freien  Uni-
 versität  Berlin  für  jeden  Zulassungstermin  bestimmt.

 (2)  Der  Antrag  auf  Zulassung  ist  schriftlich  beim  Präsi-
 dium  der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Bewerbung
 und  Zulassung  –  zu  stellen.  Zulassungsanträge  können
 durch  Telefax,  E-Mail  oder  sonstige  elektronische  Me-
 dien  allein  nicht  wirksam  gestellt  werden.

 (3)  Die  Bewerbungsfrist  beginnt  am  15.  Juli  und  endet
 am  15.  August  eines  jeden  Jahres.

 (4)  Dem  Antrag  auf  Zulassung  zum  Studium  ist  der  in
 §  3  Abs.  1  genannte  erste  berufsqualifizierende  Hoch-
 schulabschluss  in  amtlich  beglaubigter  Form  beizufügen.

 (5)  Für  den  Fall,  dass  zum  Zeitpunkt  des  Bewerbungs-
 schlusses  das  Zeugnis  über  den  in  §  3  Abs.  1  genannten
 berufsqualifizierenden  Hochschulabschluss  noch  nicht
 vorgelegt  werden  kann,  kann  ersatzweise  ein  aktueller
 Leistungs-  und  Bewertungsnachweis  (Transcript)  vorge-
 legt  werden.  Voraussetzung  ist,  dass  mindestens  je  2/3
 der  im  Kernfach,  im  das  Kernfach  ergänzenden  Modul-
 angebot  sowie  im  Studienbereich  Lehramtsbezogene
 Berufswissenschaft  zu  erzielenden  Leistungspunkte
 nachgewiesen  werden  und  das  Thema  der  Bachelorar-
 beit  ausgegeben  worden  ist.  Die  Bewerbung  geht  dann
 mit  dem  aktuellen  Leistungsstand  in  das  Auswahlverfah-
 ren  ein.

 (6)  Die  Freie  Universität  Berlin  ist  nicht  verpflichtet,
 den  Sachverhalt  von  Amts  wegen  zu  ermitteln.

 §  3

 Zugangsvoraussetzungen

 (1)  Zugangsvoraussetzung  für  den  Lehramtsmaster-
 studiengang  (120  Leistungspunkte)  ist  die  erfolgreiche
 Absolvierung  eines  an  der  Freien  Universität  Berlin  ange-
 botenen  Bachelorstudiengangs,  der  auf  diesen  Master-
 studiengang  bezogen  ist,  mit  einem  integrativen  Studium
 von  zwei  Fachwissenschaften  gemäß  Nr.  4  Buchst.  a)
 der  Anlage  zum  §  1  S.  3  der  Verordnung  über  die  Erpro-
 bung  lehramtsbezogener  Bachelor-  und  Masterstudien-
 gänge  (Lehramtserprobungsverordnung  –  LEPVO)  vom
 28.  Februar  2006  (GVBl.  S.  251)  und  Lehramtsbezoge-
 ner  Berufswissenschaft  (Erziehungswissenschaft  und
 Fachdidaktik),  oder  ein  gleichwertiger  deutscher  oder
 ausländischer  Abschluss  eines  Hochschulstudiums.  Be-
 werberinnen  und  Bewerber,  die  den  Bachelorstudien-
 gang  Grundschulpädagogik  oder  einen  mit  dem  60-Leis-
 tungspunkte-Modulangebot  Grundschulpädagogik  kom-
 binierten  anderen  Bachelorstudiengang  oder  ein  ver-
 gleichbares  Hochschulstudium  absolviert  haben,  erfüllen
 die  Zugangsvoraussetzung  gemäß  Satz  1  nicht.

 (2)  Über  die  Gleichwertigkeit  entscheidet  der  Prü-
 fungsausschuss.  Auf  Antrag  werden  auch  außerhalb  ei-
 nes  laufenden  Bewerbungsverfahrens  Abschlüsse  ge-
 mäß  Abs.  1  im  Hinblick  auf  die  Gleichwertigkeit  geprüft
 und  Hinweise  zu  nicht  hinreichenden  Leistungsnachwei-
 sen  gegeben.

 (3)  Bei  Bewerberinnen  und  Bewerbern,  deren  Mutter-
 sprache  nicht  Deutsch  ist  und  die  ihren  Studienabschluss
 an  einer  ausländischen  Universität  oder  gleichgestellten
 Einrichtung  erworben  haben,  ist  der  Nachweis  von
 Deutschkenntnissen  zu  erbringen.  Dies  kann  durch  das
 Bestehen  der  Deutschen  Sprachprüfung  für  den  Hoch-
 schulzugang  (DSH)  oder  durch  Nachweis  eines  gleich-
 wertigen  Kenntnisstandes  gemäß  der  Ordnung  für  die
 Deutsche  Sprachprüfung  für  den  Hochschulzugang  aus-
 ländischer  Studienbewerberinnen  und  Studienbewerber
 an  der  Freien  Universität  Berlin  erfolgen.

 *  Diese  Ordnung  ist  von  der  für  Hochschulen  zuständigen  Senats-
 verwaltung  am  30.  Juli  2007  bestätigt  worden.  Die  Geltungsdauer  der
 Ordnung  ist  bis  zum  30.  Juni  2008  befristet.
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§  4

 Auswahlquote,  Auswahlkriterien,  Organisatorisches

 (1)  Ab  dem  Wintersemester  2007/08  werden  80  %  der
 nach  Berücksichtigung  der  Vorabquoten  verfügbar  ge-
 bliebenen  Studienplätze  durch  das  in  dieser  Satzung  ge-
 regelte  Auswahlverfahren  vergeben  (Hochschulquote).
 20  %  der  Studienplätze  werden  auf  der  Grundlage  von
 §  10  Abs.  1  Satz  Nr.  2  und  Satz  3  BerlHZG  vergeben.
 Die  Quote  des  §  10  Abs.  1  Satz  3  BerlHZG  beträgt  5  %.

 (2)  Die  Auswahl  erfolgt  nach:

 1.  dem  Grad  der  Qualifikation,  die  sich  nach  dem  Ergeb-
 nis  der  Prüfung  des  vorangegangenen  Studiengangs
 bemisst,

 2.  zusätzlichen  Qualifikationen,  die  außerhalb  eines
 Hochschulstudiums  erworben  wurden.

 (3)  Auswahl  nach  Abs.  2  Nr.  1:

 Nach  der  Note  des  Abschlusses  gemäß  §  3  Abs.  1  wer-
 den  85  %  der  im  Rahmen  der  Hochschulquote  zur  Verfü-
 gung  stehenden  Studienplätze  vergeben.

 (4)  Auswahl  nach  Abs.  2  Nr.  1  und  2:

 Die  verbleibenden  15  %  der  im  Rahmen  der  Hochschul-
 quote  zur  Verfügung  stehenden  Studienplätze  werden
 nach  Abs.  2  Nr.  1  und  2  vergeben.  Die  außerhochschu-
 lisch  erworbennen  Qualifikationen  müssen  studienrele-
 vant  sein  und  über  die  besondere  Eignung  für  den  Lehr-
 amtsmasterstudiengang  Aufschluss  geben  können  Stu-
 dienrelevant  und  aufschlussreich  sind  insbesondere
 Qualifikationen,  die  im  Rahmen  einer  ehrenamtlichen  Tä-
 tigkeit  oder  eines  Engagements  in  sozialen,  religiösen,
 kulturellen  oder  sportlichen  Institutionen  oder  Organisa-
 tionen,  die  sich  der  Förderung  von  Kindern  oder  Jugend-
 lichen  widmen,  erworben  wurden.  Der  Qualifikations-
 erwerb  muss  nachweislich  mindestens  ein  halbes  Jahr
 gedauert  haben.  Die  jeweilige  Qualifikation  ist  durch  eine
 beglaubigte  Bescheinigung  nachzuweisen.

 (5)  Für  die  Durchführung  des  Auswahlverfahrens  wer-
 den  Auswahlbeauftragte  eingesetzt.  Diese  werden  von
 der  Vorsitzenden  oder  dem  Vorsitzenden  der  Gemeinsa-
 men  Kommission  „Zentrum  für  Lehrerbildung“  im  Auftrag
 des  Präsidiums  bestimmt.  Sie  müssen  im  Lehramtsmas-
 terstudiengang  (120  Leistungspunkte)  prüfungsberech-
 tigt  sein.  Zu  Auswahlbeauftragten  müssen  mindestens
 zwei  in  einem  hauptberuflichen  Beschäftigungsverhält-
 nis  zur  Freien  Universität  Berlin  stehende  Personen  be-
 stellt  werden.  Eine  Vertretung  ist  nicht  zulässig.

 §  5

 Erstellen  einer  Rangliste

 Nach  Abschluss  des  Auswahlverfahrens  wird  auf  der
 Grundlage  der  im  Verfahren  erzielten  Ergebnisse  eine
 Rangliste  gebildet.  Besteht  nach  Abschluss  des  Aus-
 wahlverfahrens  Ranggleichheit,  so  wird  die  Rangfolge
 gemäß  §  8  a  BerlHZG  ermittelt.

 §  6

 Zulassungsentscheidung

 (1)  Die  Entscheidung  über  die  Auswahl  trifft  das  Präsi-
 dium  –  Bereich  Bewerbung  und  Zulassung  –  auf  der
 Grundlage  der  ermittelten  Rangfolge.

 (2)  Ausgewählte  Bewerberinnen  und  Bewerber  erhal-
 ten  einen  Zulassungsbescheid  in  dem  eine  Frist  zur
 schriftlichen  Annahme  des  Studienplatzes  und  zur  Imma-
 trikulation  bestimmt  wird.  Bei  Nichteinhaltung  dieser  Frist
 wird  der  Studienplatz  gemäß  der  vom  Bereich  Bewerbung
 und  Zulassung  aufgestellten  Rangliste  neu  vergeben.

 (3)  Bewerberinnen  und  Bewerber,  die  auf  der  Grund-
 lage  des  Transcript  ausgewählt  wurden,  erhalten  eine  Zu-
 lassung  unter  Vorbehalt  und  können  sich  für  das  erste
 Fachsemester  befristet  immatrikulieren.  Spätestens  bei
 der  Rückmeldung  zum  zweiten  Fachsemester  ist  der  ers-
 te  berufsqualifizierende  Hochschulabschluss  vorzulegen.

 (4)  Bewerberinnen  oder  Bewerber,  die  nicht  zugelas-
 sen  werden,  erhalten  einen  Ablehnungsbescheid  mit
 Begründung.

 §  7

 Aufbewahrung  der  Unterlagen  und  Einsichtnahme

 (1)  Die  in  dem  Auswahlverfahren  eingereichten  Unter-
 lagen  sind  in  der  Verwaltung  des  Fachbereichs  Erzie-
 hungswissenschaft  und  Psychologie  bis  zur  Bestands-
 kraft  der  Entscheidung  und  im  Falle  eines  Rechtsstreits
 bis  zur  rechtskräftigen  Entscheidung  aufzubewahren.

 (2)  Den  Bewerberinnen  oder  Bewerbern  ist  auf
 Wunsch  Einsicht  in  die  Ranglisten  (ohne  Namen)  zu
 gewähren.

 §  8

 Inkrafttreten

 Diese  Satzung  tritt  am  Tage  ihrer  Veröffentlichung  in  den
 Mitteilungen  (Amtsblatt  der  Freien  Universität  Berlin)  in
 Kraft.
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Satzung  zur  Regelung  der  Vergabe  von  Studien-

 plätzen  für  den  Masterstudiengang  Informatik

 des  Fachbereichs  Mathematik  und  Informatik  der

 Freien  Universität  Berlin

 Präambel

 Auf  Grund  von  §  14  Abs.  1  Nr.  2  TGO  (Erprobungsmodell
 vom  27.  Oktober  1998  FU-Mitteilungen,  24/1998)  i.  V.  m.
 §  10  des  Gesetzes  über  die  Zulassung  zu  den  Hochschu-
 len  des  Landes  Berlin  in  zulassungsbeschränkten  Studi-
 engängen  (Berliner  Hochschulzulassungsgesetz  –  Berl-
 HZG)  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  der  Neufas-
 sung  vom  18.  Juni  2005  (GVBl.  S.  393),  zuletzt  geändert
 am  6.  Juli  2006  (GVBl.  S.  714),  i.  V.  m.  §  10  Abs.  5  Satz  2
 des  Gesetzes  über  die  Hochschulen  im  Land  Berlin  (Ber-
 liner  Hochschulgesetz  –  BerlHG)  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  der  Neufassung  vom  13.  Februar  2003
 (GVBl.  S.  81),  zuletzt  geändert  durch  Gesetz  vom  6.  Juli
 2006  (GVBl.  S.  713),  hat  der  Fachbereichsrat  des  Fach-
 bereichs  Mathematik  und  Informatik  der  Freien  Universi-
 tät  Berlin  am  11.  Juli  2007  folgende  Satzung  erlassen:*

 §  1

 Geltungsbereich

 Diese  Satzung  regelt  den  Zugang  zum  Studium  gemäß
 §  10  Abs.  5  BerlHG  und  das  Auswahlverfahren  für  die
 Vergabe  der  Studienplätze  gemäß  §  10  BerlHZG  für  den
 konsekutiven,  stärker  forschungsorientierten  Masterstu-
 diengang  Informatik.

 §  2

 Studienplätze  und  Auswahlquote

 (1)  Die  Zahl  der  für  den  Masterstudiengang  Informatik
 zur  Verfügung  stehenden  Studienplätze  wird  in  der  Zu-
 lassungsordnung  der  Freien  Universität  Berlin  für  jeden
 Zulassungstermin  bestimmt.

 (2)  Ab  dem  Wintersemester  2007/08  werden  20  %  der
 Studienplätze  auf  der  Grundlage  von  §  10  Abs.  1
 Satz  Nr.  2  und  Satz  3  BerlHZG  vergeben.  Die  Quote  des
 §  10  Abs.  1  Satz  1  Nr.  2  BerlHZG  beträgt  5  %.

 (3)  Die  verbleibenden  80  %  der  Studienplätze  werden
 durch  das  in  dieser  Satzung  geregelte  Auswahlverfahren
 vergeben.

 §  3

 Bewerbung

 (1)  Der  Antrag  auf  Zulassung  ist  schriftlich  beim  Präsi-
 dium  der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Bewerbung
 und  Zulassung  –  zu  stellen.  Zulassungsanträge  können
 durch  Telefax,  E-Mail  oder  sonstige  elektronische  Me-
 dien  allein  nicht  wirksam  gestellt  werden.

 (2)  Die  Bewerbungsfrist  endet  für  das  Sommersemes-
 ter  am  15.  Februar  und  für  das  Wintersemester  am
 15.  August  eines  jeden  Jahres.

 (3)  Dem  Antrag  auf  Zulassung  zum  Studium  ist  der  in
 §  4  Abs.  1  genannte  erste  berufsqualifizierende  Hoch-
 schulabschluss  in  amtlich  beglaubigter  Form  beizufügen.

 (4)  Für  den  Fall,  dass  zum  Zeitpunkt  des  Bewerbungs-
 schlusses  das  Zeugnis  über  den  in  §  4  Abs.  1  genannten
 berufsqualifizierenden  Hochschulabschluss  noch  nicht
 vorgelegt  werden  kann,  kann  ersatzweise  ein  aktueller
 Leistungs-  und  Bewertungsnachweis  (Transkript)  vorge-
 legt  werden.  Voraussetzung  ist,  dass  mindestens  2/3  der
 insgesamt  zu  erzielenden  Leistungspunkte  nachgewie-
 sen  werden  und  das  Thema  der  Bachelorarbeit  ausgege-
 ben  worden  ist.  Die  Bewerbung  geht  dann  mit  dem  aktu-
 ellen  Leistungsstand  in  das  Auswahlverfahren  ein.

 (5)  Die  Freie  Universität  Berlin  ist  nicht  verpflichtet,
 den  Sachverhalt  von  Amts  wegen  zu  ermitteln.

 §  4

 Zugangsvoraussetzungen

 (1)  Zugangsvoraussetzung  für  den  Masterstudien-
 gang  Informatik  ist  ein  berufsqualifizierender  deutscher
 oder  gleichwertiger  ausländischer  Abschluss  eines
 Hochschulstudiums  im  Fach  Informatik  mit  einem  Infor-
 matikanteil,  der  dem  des  Bachelorstudiengangs  Informa-
 tik  des  Fachbereichs  Mathematik  und  Informatik  der
 Freien  Universität  Berlin  entspricht.

 (2)  Über  die  Gleichwertigkeit  entscheidet  der  für  die
 Studiengänge  des  Fachs  Informatik  zuständige  Prü-
 fungsausschuss  des  Fachbereichs  Mathematik  und
 Informatik.  Auf  Antrag  werden  auch  außerhalb  eines
 laufenden  Bewerbungsverfahrens  Abschlüsse  gemäß
 Abs.  1  im  Hinblick  auf  den  Informatikanteil  geprüft  und
 Hinweise  zu  nicht  hinreichenden  Leistungsnachweisen
 gegeben.

 (3)  Bei  Bewerberinnen  und  Bewerbern,  deren  Mutter-
 sprache  nicht  Deutsch  ist  und  die  ihren  Studienabschluss
 an  einer  ausländischen  Universität  oder  gleichgestellten
 Einrichtung  erworben  haben,  ist  der  Nachweis  von
 Deutschkenntnissen  zu  erbringen.  Dies  kann  durch  das
 Bestehen  der  Deutschen  Sprachprüfung  für  den  Hoch-
 schulzugang  (DSH)  geschehen  oder  durch  Nachweis
 eines  gleichwertigen  Kenntnisstandes  gemäß  der  Ord-
 nung  für  die  Deutsche  Sprachprüfung  für  den  Hochschul-
 zugang  ausländischer  Studienbewerberinnen  und  Stu-
 dienbewerber  an  der  Freien  Universität  Berlin.

 *  Diese  Satzung  ist  von  der  für  Hochschulen  zuständigen  Senats-
 verwaltung  am  30.  Juli  2007  bestätigt  worden.  Die  Geltungsdauer  der
 Ordnung  ist  bis  zum  30.  Juni  2008  befristet.
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§  5

 Auswahlkriterien,  Organisatorisches

 (1)  Im  Masterstudiengang  Informatik  erfolgt  die  Aus-
 wahl  nach:

 1.  dem  Grad  der  Qualifikation,  die  sich  nach  dem  Ergeb-
 nis  der  Prüfung  des  vorangegangenen  Studiengangs
 bemisst  und

 2.  dem  Ergebnis  eines  von  der  Hochschule  durchzufüh-
 renden  Gesprächs,  das  Aufschluss  über  Motivation
 und  Eignung  geben  soll.

 (2)  Auswahl  nach  Abs.  1  Nr.  1:

 Nach  der  Note  des  Abschlusses  gemäß  §  4  Abs.  1  wer-
 den  85  %  der  nach  §  2  Abs.  3  zu  vergebenden  Studien-
 plätze  vergeben.

 (3)  Auswahl  nach  Abs.  1  Nr.  2:

 1.  Die  verbleibenden  15  %  werden  nach  der  Note  des
 Abschlusses  gemäß  §  4  Abs.  1  und  dem  Ergebnis  des
 Auswahlgesprächs  vergeben.

 2.  Auswahlgespräche:

 a)  Für  die  Durchführung  des  Auswahlverfahrens  werden
 mindestens  zwei  Auswahlbeauftragte  eingesetzt.  Die-
 se  werden  von  der  Dekanin  oder  dem  Dekan  im  Auf-
 trag  des  Präsidiums  bestimmt.  Sie  müssen  im  Master-
 studiengang  Informatik  prüfungsberechtigt  sein  und  in
 einem  hauptberuflichen  Beschäftigungsverhältnis  zur
 Freien  Universität  Berlin  stehen.  Eine  Vertretung  ist
 nicht  zulässig.

 b)  Zu  den  Auswahlgesprächen  werden  Bewerberinnen
 und  Bewerber,  die  die  Bewerbungsunterlagen  voll-
 ständig  und  fristgerecht  vorgelegt  haben,  durch  einen
 der  Auswahlbeauftragten  schriftlich  unter  Angabe  von
 Zeitpunkt  und  Ort  geladen.  Die  Ladung  ist  rechtzeitig
 erfolgt,  wenn  sie  mindestens  10  Werktage  vor  dem
 Auswahlgespräch  abgesandt  wurde.

 c)  Die  Auswahlgespräche  werden  mit  jeder  Bewerberin
 und  jedem  Bewerber  ca.  20  Minuten  lang  einzeln  ge-
 führt  und  sind  nicht  öffentlich.

 d)  Über  den  Verlauf  jedes  Auswahlgesprächs  wird  eine
 Niederschrift  gefertigt,  die  die  wesentlichen  Gründe  für
 die  Beurteilung  der  Bewerberin  bzw.  des  Bewerbers
 enthält.

 §  6

 Zulassungsentscheidung

 (1)  Die  Entscheidung  über  die  Auswahl  trifft  das  Präsi-
 dium  –  Bereich  Bewerbung  und  Zulassung  –  auf  der
 Grundlage  der  ermittelten  Rangfolge.

 (2)  Ausgewählte  Bewerberinnen  und  Bewerber  erhal-
 ten  einen  Zulassungsbescheid,  in  dem  eine  Frist  zur
 schriftlichen  Annahme  des  Studienplatzes  und  zur  Imma-
 trikulation  bestimmt  wird.  Bei  Nichteinhaltung  dieser  Frist
 wird  der  Studienplatz  neu  vergeben.

 (3)  Bewerberinnen  und  Bewerber,  die  auf  der  Grundla-
 ge  des  Transkripts  ausgewählt  wurden,  erhalten  eine  Zu-
 lassung  unter  Vorbehalt  und  können  sich  für  das  erste
 Fachsemester  befristet  immatrikulieren.  Spätestens  bei
 der  Rückmeldung  zum  zweiten  Fachsemester  ist  der  ers-
 te  berufsqualifizierende  Hochschulabschluss  vorzule-
 gen.

 (4)  Bewerberinnen  oder  Bewerber,  die  nicht  zugelas-
 sen  werden,  erhalten  einen  Ablehnungsbescheid  mit
 Begründung.

 §  7

 Inkrafttreten

 Diese  Satzung  tritt  am  Tage  ihrer  Veröffentlichung  in  den
 Mitteilungen  (Amtsblatt  der  Freien  Universität  Berlin)  in
 Kraft).
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Satzung  zur  Regelung  der  Vergabe  von  Studien-

 plätzen  im  Masterstudiengang  Allgemeine  und

 Vergleichende  Literaturwissenschaft

 Präambel

 Auf  Grund  von  §  14  Abs.  1  Nr.  2  Teilgrundordnung  (TGO  –
 Erprobungsmodell  vom  27.  Oktober  1998,  FU-Mittei-
 lungen  Nr.  24/1998)  i.  V.  m.  §  10  des  Gesetzes  über  die
 Zulassung  zu  den  Hochschulen  des  Landes  Berlin  in  zu-
 lassungsbeschränkten  Studiengängen  (Berliner  Hoch-
 schulzulassungsgesetz  –  BerlHZG)  in  der  Fassung  der
 Bekanntmachung  der  Neufassung  vom  18.  Juni  2005
 (GVBl.  S.  393),  zuletzt  geändert  am  6.  Juli  2006  (GVBl.
 S.  714),  i.  V.  m.  §  10  Abs.  5  Satz  2  des  Gesetzes  über
 die  Hochschulen  im  Land  Berlin  (Berliner  Hochschulge-
 setz  –  BerlHG)  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  der
 Neufassung  vom  13.  Februar  2003  (GVBl.  S.  81),  zuletzt
 geändert  durch  Gesetz  vom  6.  Juli  2006  (GVBl.  S.  713),
 hat  der  Fachbereichsrat  des  Fachbereichs  Philosophie
 und  Geisteswissenschaften  der  Freien  Universität  Berlin
 am  11.  Juli  2007  folgende  Satzung  erlassen:*

 §  1

 Geltungsbereich

 Diese  Satzung  regelt  den  Zugang  zum  Studium  gemäß
 §  10  Abs.  5  Satz  2  BerlHG  und  das  Auswahlverfahren  für
 die  Vergabe  der  Studienplätze  gemäß  §  10  Abs.  1  Nr.  1
 BerlHZG  für  den  konsekutiven  Masterstudiengang  Allge-
 meine  und  Vergleichende  Literaturwissenschaft  des
 Fachbereiches  Philosophie  und  Geisteswissenschaften
 der  Freien  Universität  Berlin.

 §  2

 Studienplätze  und  Bewerbung

 (1)  Die  Zahl  der  für  den  Masterstudiengang  Allgemei-
 ne  und  Vergleichende  Literaturwissenschaft  zur  Verfü-
 gung  stehenden  Studienplätze  wird  in  der  Zulassungs-
 ordnung  der  Freien  Universität  Berlin  für  jeden  Zulas-
 sungstermin  bestimmt.

 (2)  Der  Antrag  auf  Zulassung  ist  schriftlich  beim  Präsi-
 dium  der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Bewerbung
 und  Zulassung  –  zu  stellen.  Zulassungsanträge  können
 durch  Telefax,  E-Mail  oder  sonstige  elektronische  Me-
 dien  allein  nicht  wirksam  gestellt  werden.

 (3)  Die  Bewerbungsfrist  endet  am  15.  August  eines
 jeden  Jahres.

 (4)  Dem  Antrag  auf  Zulassung  zum  Studium  ist  der
 erste  berufsqualifizierende  Hochschulabschluss  gemäß
 §  3  Abs.  1  in  amtlich  beglaubigter  Form  beizufügen.

 (5)  Für  den  Fall,  dass  zum  Zeitpunkt  des  Bewerbungs-
 schlusses  das  Zeugnis  über  den  in  §  3  Abs.  1  genannten
 berufsqualifizierenden  Hochschulabschluss  noch  nicht
 vorgelegt  werden  kann,  kann  ersatzweise  ein  aktueller
 Leistungs-  und  Bewertungsnachweis  (Transkript)  vor-
 gelegt  werden.  Voraussetzung  ist,  dass  mindestens
 40  Leistungspunkte  in  philologischen  Studienanteilen,
 darüber  hinaus  Studien-  und  Prüfungsanteile  im  Umfang
 von  mindestens  80  Leistungspunkten  nachgewiesen
 werden  und  das  Thema  der  Bachelorarbeit  ausgegeben
 worden  ist.  Die  Bewerbung  geht  dann  mit  dem  aktuellen
 Leistungsstand  in  das  Auswahlverfahren  ein.

 (6)  Die  Freie  Universität  Berlin  ist  nicht  verpflichtet,
 den  Sachverhalt  von  Amts  wegen  zu  ermitteln.

 §  3

 Zugangsvoraussetzungen

 (1)  Zugangsvoraussetzung  für  den  Masterstudien-
 gang  Allgemeine  und  Vergleichende  Literaturwissen-
 schaft  ist  ein  berufsqualifizierender  deutscher  oder
 gleichwertiger  ausländischer  Abschluss  eines  Hoch-
 schulstudiums  in  einem  Studiengang  mit  einem  literatur-
 wissenschaftlichen  Anteil  im  Umfang  von  mindestens
 60  Leistungspunkten.

 (2)  Darüber  hinaus  sind  Kenntnisse

 a)  der  englischen  Sprache  auf  der  Niveaustufe  B  2  des
 Gemeinsamen  Europäischen  Referenzrahmens  für
 Sprachen  (GER)  und

 b)  einer  weiteren  modernen  Fremdsprache,  insbesonde-
 re  des  Französischen,  Spanischen,  Italienischen  oder
 Russischen,  auf  der  Niveaustufe  B  2  (rezeptiv)  GER,
 oder  der  lateinischen  Sprache  durch  das  Latinum  oder
 des  Altgriechischen  durch  das  Graecum  oder  jeweils
 ein  gleichwertiger  Kenntnisstand  nachzuweisen.

 (3)  Bei  Bewerberinnen  und  Bewerbern,  deren  Mutter-
 sprache  nicht  Deutsch  ist  und  die  ihren  Studienabschluss
 an  einer  ausländischen  Hochschule  oder  gleichgestell-
 ten  Einrichtung  erworben  haben,  ist  der  Nachweis  von
 Deutschkenntnissen  zu  erbringen.  Dies  kann  durch  das
 Bestehen  der  Deutschen  Sprachprüfung  für  den  Hoch-
 schulzugang  (DSH)  oder  durch  Nachweis  eines  gleich-
 wertigen  Kenntnisstandes  gemäß  der  Ordnung  für  die
 Deutsche  Sprachprüfung  für  den  Hochschulzugang  aus-
 ländischer  Studienbewerberinnen  und  Studienbewerber
 an  der  Freien  Universität  Berlin  erfolgen.

 (4)  Über  die  Gleichwertigkeit  der  vorgelegten  Nach-
 weise  gemäß  Abs.  1  bis  3  entscheidet  der  Prüfungsaus-
 schuss  I  oder  II  des  Fachbereichs  Philosophie  und  Geis-
 teswissenschaften.  Auf  Antrag  werden  auch  außerhalb
 eines  laufenden  Bewerbungsverfahrens  Nachweise  im
 Hinblick  auf  die  Gleichwertigkeit  geprüft.

 *  Diese  Ordnung  ist  von  der  für  Hochschulen  zuständigen  Senats-
 verwaltung  am  30.  Juli  2007  bestätigt  worden.  Die  Geltungsdauer  der
 Ordnung  ist  bis  zum  30.  Juni  2008  befristet.
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§  4

 Auswahlquote,  Auswahlkriterien,  Organisatorisches

 (1)  Ab  dem  Wintersemester  2007/08  werden  80  %  der
 nach  Berücksichtigung  der  Vorabquoten  verfügbar  ge-
 bliebenen  Studienplätze  durch  das  in  dieser  Satzung  ge-
 regelte  Auswahlverfahren  vergeben  (Hochschulquote).
 20  %  der  Studienplätze  werden  auf  der  Grundlage  von
 §  10  Abs.  1  Satz  1  Nr.  2  und  Satz  3  BerlHZG  vergeben.
 Die  Quote  des  §  10  Abs.  1  Satz  3  BerlHZG  beträgt  5  %.

 (2)  Die  Auswahl  erfolgt  nach

 1.  dem  Grad  der  Qualifikation,  die  sich  nach  dem  Ergeb-
 nis  der  Prüfung  des  vorangegangenen  Studiengangs
 bemisst  (§  10  Abs.  2  Nr.  1  BerlHZG),

 2.  dem  Ergebnis  eines  mit  den  Bewerberinnen  oder  Be-
 werbern  durchzuführenden  Gesprächs  gemäß  §  5,
 das  Aufschluss  über  deren  Motivation  und  Eignung  für
 den  Masterstudiengang  Allgemeine  und  Vergleichen-
 de  Literaturwissenschaft  geben  soll  (§  10  Abs.  2  Nr.  6
 BerlHZG).

 (3)  Auswahl  nach  Abs.  2  Nr.  1:

 Nach  der  Note  des  Abschlusses  gemäß  §  3  Abs.  1  wer-
 den  85  %  der  im  Rahmen  der  Hochschulquote  zur  Verfü-
 gung  stehenden  Studienplätze  vergeben.

 (4)  Auswahl  nach  Abs.  2  Nr.  1  und  2:

 Die  verbleibenden  15  %  der  im  Rahmen  der  Hochschul-
 quote  zur  Verfügung  stehenden  Studienplätze  werden
 nach  Abs.  2  Nr.  1  und  2  vergeben.  Die  Anzahl  der  Teil-
 nehmerinnen  und  Teilnehmer  am  Auswahlgespräch  wird
 auf  das  2,5fache  der  gemäß  §  2  Abs.  1  zur  Verfügung
 stehenden  Studienplätze  begrenzt.  Der  anzuwendende
 Auswahlmaßstab  ist  der  Grad  der  Qualifikation,  die  sich
 nach  dem  Ergebnis  der  Prüfung  des  vorangegangenen
 Studiengangs  bemisst.

 (5)  Für  die  Durchführung  dieses  Teils  des  Auswahlver-
 fahrens  werden  für  den  Masterstudiengang  Allgemeine
 und  Vergleichende  Literaturwissenschaft  Auswahlbeauf-
 tragte  bestellt.  Diese  werden  von  der  Dekanin  oder  dem
 Dekan  im  Auftrag  des  Präsidiums  der  Freien  Universität
 bestimmt.  Sie  müssen  im  Masterstudiengang  Allgemeine
 und  Vergleichende  Literaturwissenschaft  prüfungsbe-
 rechtigt  sein  und  in  einem  hauptberuflichen  Beschäf-
 tigungsverhältnis  zur  Freien  Universität  Berlin  stehen.
 Eine  Vertretung  ist  nicht  zulässig.

 §  5

 Auswahlgespräch

 (1)  Das  Auswahlgespräch  wird  von  den  Auswahl-
 beauftragten  gemäß  §  4  Abs.  5  durchgeführt,  ist  nicht
 öffentlich  und  dauert  ca.  20  Minuten  je  Bewerberin  oder
 Bewerber.

 (2)  Zum  Auswahlgespräch  werden  Bewerberinnen
 oder  Bewerber  durch  einen  der  Auswahlbeauftragten

 schriftlich  unter  Angabe  von  Zeitpunkt  und  Ort  eingela-
 den.  Die  Ladung  ist  rechtzeitig  erfolgt,  wenn  sie  mindes-
 tens  10  Werktage  vor  dem  Auswahlgespräch  abgesandt
 wurde.

 (3)  Über  den  Verlauf  des  Auswahlgesprächs  wird  eine
 Niederschrift  gefertigt,  die  die  wesentlichen  Gründe  für
 die  Beurteilung  der  Bewerberin  oder  des  Bewerbers  ent-
 hält.

 §  6

 Zulassungsentscheidung

 (1)  Die  Entscheidung  über  die  Auswahl  trifft  das  Präsi-
 dium  der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Bewerbung
 und  Zulassung  –  auf  der  Grundlage  des  Ergebnisses  des
 Auswahlverfahrens.

 (2)  Ausgewählte  Bewerberinnen  und  Bewerber  erhal-
 ten  einen  Zulassungsbescheid,  in  dem  eine  Frist  zur
 schriftlichen  Annahme  des  Studienplatzes  und  zur  Imma-
 trikulation  bestimmt  wird.  Bei  Nichteinhaltung  dieser  Frist
 wird  der  Studienplatz  gemäß  der  vom  Bereich  Bewer-
 bung  und  Zulassung  aufgestellten  Rangliste  neu  verge-
 ben.

 (3)  Bewerberinnen  und  Bewerber,  die  auf  der  Grundla-
 ge  des  Transkripts  ausgewählt  wurden,  erhalten  eine  Zu-
 lassung  unter  Vorbehalt  und  können  sich  für  das  erste
 Fachsemester  befristet  immatrikulieren.  Spätestens  bei
 der  Rückmeldung  zum  zweiten  Fachsemester  ist  der  ers-
 te  berufsqualifizierende  Hochschulabschluss  vorzule-
 gen.

 (4)  Bewerberinnen  oder  Bewerber,  die  nicht  zugelas-
 sen  werden,  erhalten  einen  Ablehnungsbescheid  mit
 Begründung.

 §  7

 Aufbewahrung  der  Unterlagen  und  Einsichtnahme

 (1)  Die  in  dem  Auswahlverfahren  eingereichten  Unter-
 lagen  sind  in  der  Verwaltung  des  Fachbereichs  Philoso-
 phie  und  Geisteswissenschaften  bis  zur  Bestandskraft
 der  Entscheidung  und  im  Falle  eines  Rechtsstreits  bis  zur
 rechtskräftigen  Entscheidung  aufzubewahren.

 (2)  Den  Bewerberinnen  oder  Bewerbern  ist  auf
 Wunsch  Einsicht  in  die  Ranglisten  (ohne  Namen)  zu
 gewähren.

 §  8

 Inkrafttreten

 Diese  Satzung  tritt  am  Tage  ihrer  Veröffentlichung  in  den
 Mitteilungen  (Amtsblatt  der  Freien  Universität  Berlin)  in
 Kraft.
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Satzung  zur  Regelung  der  Vergabe  von  Studien-

 plätzen  im  Masterstudiengang  Erziehungswissen-

 schaft:  Bildung,  Kultur  und  Wissensformen

 Präambel

 Auf  Grund  von  §  14  Abs.  1  Nr.  2  Teilgrundordnung  (TGO  –
 Erprobungsmodell  vom  27.  Oktober  1998,  FU-Mitteilun-
 gen  Nr.  24/1998)  i.  V.  m.  §  10  des  Gesetzes  über  die  Zu-
 lassung  zu  den  Hochschulen  des  Landes  Berlin  in  zulas-
 sungsbeschränkten  Studiengängen  (Berliner  Hoch-
 schulzulassungsgesetz  –  BerlHZG)  in  der  Fassung  der
 Bekanntmachung  der  Neufassung  vom  18.  Juni  2005
 (GVBl.  S.  393),  zuletzt  geändert  am  6.  Juli  2006  (GVBl.
 S.  714),  i.  V.  m.  §  10  Abs.  5  Satz  2  des  Gesetzes  über  die
 Hochschulen  im  Land  Berlin  (Berliner  Hochschulgesetz  –
 BerlHG)  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  der
 Neufassung  vom  13.  Februar  2003  (GVBl.  S.  81),  zuletzt
 geändert  durch  Gesetz  vom  6.  Juli  2006  (GVBl.  S.  713),
 hat  der  Fachbereichsrat  des  Fachbereichs  Erziehungs-
 wissenschaft  und  Psychologie  der  Freien  Universität
 Berlin  am  5.  Juli  2007  folgende  Satzung  erlassen:*

 §  1

 Geltungsbereich

 Diese  Satzung  regelt  den  Zugang  zum  Studium  gemäß
 §  10  Abs.  5  Satz  2  BerlHG  und  das  Auswahlverfahren  für
 die  Vergabe  der  Studienplätze  gemäß  §  10  Abs.  1  Nr.  1
 BerlHZG  für  den  konsekutiven  Masterstudiengang  Erzie-
 hungswissenschaft:  Bildung,  Kultur  und  Wissensformen
 des  Fachbereiches  Erziehungswissenschaft  und  Psy-
 chologie  der  Freien  Universität  Berlin.

 §  2

 Studienplätze  und  Bewerbung

 (1)  Die  Zahl  der  für  den  Masterstudiengang  Erzie-
 hungswissenschaft:  Bildung,  Kultur  und  Wissensformen
 zur  Verfügung  stehenden  Studienplätze  wird  in  der  Zu-
 lassungsordnung  der  Freien  Universität  Berlin  für  jeden
 Zulassungstermin  bestimmt.

 (2)  Der  Antrag  auf  Zulassung  ist  schriftlich  beim  Präsi-
 dium  der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Bewerbung
 und  Zulassung  –  zu  stellen.  Zulassungsanträge  können
 durch  Telefax,  E-Mail  oder  sonstige  elektronische  Me-
 dien  allein  nicht  wirksam  gestellt  werden.

 (3)  Die  Bewerbungsfrist  endet  am  15.  August  eines
 jeden  Jahres.

 (4)  Dem  Antrag  auf  Zulassung  zum  Studium  ist  der
 erste  berufsqualifizierende  Hochschulabschluss  gemäß
 §  3  Abs.  1  in  amtlich  beglaubigter  Form  beizufügen.

 (5)  Für  den  Fall,  dass  zum  Zeitpunkt  des  Bewerbungs-
 schlusses  das  Zeugnis  über  den  in  §  3  Abs.  1  genannten
 berufsqualifizierenden  Hochschulabschluss  noch  nicht
 vorgelegt  werden  kann,  kann  ersatzweise  ein  aktueller
 Leistungs-  und  Bewertungsnachweis  (Transkript)  vor-
 gelegt  werden.  Voraussetzung  ist,  dass  mindestens
 60  Leistungspunkte  in  erziehungswissenschaftlichen  Stu-
 dienanteilen,  darüber  hinaus  mindestens  60  weitere
 Leistungspunkte  nachgewiesen  werden  und  das  Thema
 der  Bachelorarbeit  ausgegeben  worden  ist.  Die  Bewer-
 bung  geht  dann  mit  dem  aktuellen  Leistungsstand  in  das
 Auswahlverfahren  ein.

 (6)  Die  Freie  Universität  Berlin  ist  nicht  verpflichtet,
 den  Sachverhalt  von  Amts  wegen  zu  ermitteln.

 §  3

 Zugangsvoraussetzungen

 (1)  Zugangsvoraussetzung  für  den  Masterstudien-
 gang  Erziehungswissenschaft:  Bildung,  Kultur  und  Wis-
 sensformen  ist  ein  berufsqualifizierender  deutscher  oder
 gleichwertiger  ausländischer  Abschluss  eines  Hoch-
 schulstudiums  mit  einem  erziehungswissenschaftlichen
 Studienanteil  im  Umfang  von  mindestens  90  Leistungs-
 punkten.

 (2)  Bei  Bewerberinnen  und  Bewerbern,  deren  Mutter-
 sprache  nicht  Deutsch  ist  und  die  ihren  Studienabschluss
 an  einer  ausländischen  Hochschule  oder  gleichgestell-
 ten  Einrichtung  erworben  haben,  ist  der  Nachweis  von
 Deutschkenntnissen  zu  erbringen.  Dies  kann  durch  das
 Bestehen  der  Deutschen  Sprachprüfung  für  den  Hoch-
 schulzugang  (DSH)  oder  durch  Nachweis  eines  gleich-
 wertigen  Kenntnisstandes  gemäß  der  Ordnung  für  die
 Deutsche  Sprachprüfung  für  den  Hochschulzugang  aus-
 ländischer  Studienbewerberinnen  und  Studienbewerber
 an  der  Freien  Universität  Berlin  erfolgen.

 (3)  Über  die  Gleichwertigkeit  der  vorgelegten  Nach-
 weise  entscheidet  der  Prüfungsausschuss.  Auf  Antrag
 werden  auch  außerhalb  eines  laufenden  Bewerbungs-
 verfahrens  Nachweise  im  Hinblick  auf  die  Gleichwertig-
 keit  geprüft.

 §  4

 Auswahlquote,  Auswahlkriterien,  Organisatorisches

 (1)  Ab  dem  Wintersemester  2007/08  werden  80  %  der
 nach  Berücksichtigung  der  Vorabquoten  verfügbar  ge-
 bliebenen  Studienplätze  durch  das  in  dieser  Satzung  ge-
 regelte  Auswahlverfahren  vergeben  (Hochschulquote).
 20  %  der  Studienplätze  werden  auf  der  Grundlage  von
 §  10  Abs.  1  Satz  1  Nr.  2  und  Satz  3  BerlHZG  vergeben.
 Die  Quote  des  §  10  Abs.  1  Satz  3  BerlHZG  beträgt  5  %.

 (2)  Die  Auswahl  erfolgt  nach

 1.  dem  Grad  der  Qualifikation,  die  sich  nach  dem  Ergeb-
 nis  der  Prüfung  des  vorangegangenen  Studiengangs
 bemisst  (§  10  Abs.  2  Nr.  1  BerlHZG),

 *  Diese  Ordnung  ist  von  der  für  Hochschulen  zuständigen  Senats-
 verwaltung  am  30.  Juli  2007  bestätigt  worden.  Die  Geltungsdauer  der
 Ordnung  ist  bis  zum  30.  Juni  2008  befristet.
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2.  dem  Ergebnis  eines  mit  den  Bewerberinnen  oder  Be-
 werbern  durchzuführenden  Gesprächs  gemäß  §  5,
 das  Aufschluss  über  deren  Motivation  und  Eignung  für
 den  Masterstudiengang  Erziehungswissenschaft:  Bil-
 dung,  Kultur  und  Wissensformen  geben  soll  (§  10
 Abs.  2  Nr.  6  BerlHZG).

 (3)  Auswahl  nach  Abs.  2  Nr.  1:

 Nach  der  Note  des  Abschlusses  gemäß  §  3  Abs.  1  wer-
 den  85  %  der  im  Rahmen  der  Hochschulquote  zur  Verfü-
 gung  stehenden  Studienplätze  vergeben.

 (4)  Auswahl  nach  Abs.  2  Nr.  1  und  2:

 Die  verbleibenden  15  %  der  im  Rahmen  der  Hochschul-
 quote  zur  Verfügung  stehenden  Studienplätze  werden
 nach  Abs.  2  Nr.  1  und  2  vergeben.  Die  Anzahl  der  Teil-
 nehmerinnen  und  Teilnehmer  am  Auswahlgespräch  wird
 auf  das  Dreifache  dieser  15  %  begrenzt.  Der  anzuwen-
 dende  Auswahlmaßstab  ist  der  Grad  der  Qualifikation,
 die  sich  nach  dem  Ergebnis  der  Prüfung  des  vorange-
 gangenen  Studiengangs  bemisst.

 (5)  Für  die  Durchführung  dieses  Teils  des  Auswahl-
 verfahrens  werden  für  den  Masterstudiengang  Erzie-
 hungswissenschaft:  Bildung,  Kultur  und  Wissensformen
 Auswahlbeauftragte  eingesetzt.  Diese  werden  von  der
 Dekanin  oder  dem  Dekan  im  Auftrag  des  Präsidiums  der
 Freien  Universität  bestimmt.  Sie  müssen  im  Masterstu-
 diengang  Erziehungswissenschaft:  Bildung,  Kultur  und
 Wissensformen  prüfungsberechtigt  sein  und  in  einem
 hauptberuflichen  Beschäftigungsverhältnis  zur  Freien
 Universität  Berlin  stehen.  Eine  Vertretung  ist  nicht  zuläs-
 sig.

 §  5

 Auswahlgespräch

 (1)  Das  Auswahlgespräch  wird  von  den  Auswahl-
 beauftragten  gemäß  §  4  Abs.  5  durchgeführt,  ist  nicht
 öffentlich  und  dauert  ca.  20  Minuten  je  Bewerberin  oder
 Bewerber.

 (2)  Zum  Auswahlgespräch  werden  Bewerberinnen
 oder  Bewerber  durch  einen  der  Auswahlbeauftragten
 schriftlich  unter  Angabe  von  Zeitpunkt  und  Ort  eingela-
 den.  Die  Ladung  ist  rechtzeitig  erfolgt,  wenn  sie  mindes-
 tens  10  Werktage  vor  dem  Auswahlgespräch  abgesandt
 wurde.

 (3)  Über  den  Verlauf  des  Auswahlgesprächs  wird  eine
 Niederschrift  gefertigt,  die  die  wesentlichen  Gründe  für

 die  Beurteilung  der  Bewerberin  oder  des  Bewerbers  ent-
 hält.

 §  6

 Zulassungsentscheidung

 (1)  Die  Entscheidung  über  die  Auswahl  trifft  das  Präsi-
 dium  der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Bewerbung
 und  Zulassung  –  auf  der  Grundlage  des  Ergebnisses  des
 Auswahlverfahrens.

 (2)  Ausgewählte  Bewerberinnen  und  Bewerber  erhal-
 ten  einen  Zulassungsbescheid,  in  dem  eine  Frist  zur
 schriftlichen  Annahme  des  Studienplatzes  und  zur  Imma-
 trikulation  bestimmt  wird.  Bei  Nichteinhaltung  dieser  Frist
 wird  der  Studienplatz  gemäß  der  vom  Bereich  Bewer-
 bung  und  Zulassung  aufgestellten  Rangliste  neu  verge-
 ben.

 (3)  Bewerberinnen  und  Bewerber,  die  auf  der  Grundla-
 ge  des  Transkripts  ausgewählt  wurden,  erhalten  eine  Zu-
 lassung  unter  Vorbehalt  und  können  sich  für  das  erste
 Fachsemester  befristet  immatrikulieren.  Spätestens  bei
 der  Rückmeldung  zum  zweiten  Fachsemester  ist  der  ers-
 te  berufsqualifizierende  Hochschulabschluss  vorzule-
 gen.

 (4)  Bewerberinnen  oder  Bewerber,  die  nicht  zugelas-
 sen  werden,  erhalten  einen  Ablehnungsbescheid  mit
 Begründung.

 §  7

 Aufbewahrung  der  Unterlagen  und  Einsichtnahme

 (1)  Die  in  dem  Auswahlverfahren  eingereichten  Unter-
 lagen  sind  in  der  Verwaltung  des  Fachbereichs  Erzie-
 hungswissenschaft  und  Psychologie  bis  zur  Bestands-
 kraft  der  Entscheidung  und  im  Falle  eines  Rechtsstreits
 bis  zur  rechtskräftigen  Entscheidung  aufzubewahren.

 (2)  Den  Bewerberinnen  oder  Bewerbern  ist  auf
 Wunsch  Einsicht  in  die  Ranglisten  (ohne  Namen)  zu
 gewähren.

 §  8

 Inkrafttreten

 Diese  Satzung  tritt  am  Tage  ihrer  Veröffentlichung  in  den
 Mitteilungen  (Amtsblatt  der  Freien  Universität  Berlin)  in
 Kraft.
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Satzung  zur  Regelung  der  Vergabe  von  Studien-

 plätzen  für  den  Masterstudiengang  Erziehungs-

 wissenschaft:  Forschung  und  Entwicklung  in

 sozialen  und  pädagogischen  Organisationen

 Präambel

 Auf  Grund  von  §  14  Abs.  1  Nr.  2  Teilgrundordnung  (TGO  –
 Erprobungsmodell  vom  27.  Oktober  1998,  FU-Mitteilun-
 gen  Nr.  24/1998)  i.  V.  m.  §  10  des  Gesetzes  über  die  Zu-
 lassung  zu  den  Hochschulen  des  Landes  Berlin  in  zulas-
 sungsbeschränkten  Studiengängen  (Berliner  Hoch-
 schulzulassungsgesetz  –  BerlHZG)  in  der  Fassung  der
 Bekanntmachung  der  Neufassung  vom  18.  Juni  2005
 (GVBl.  S.  393),  zuletzt  geändert  am  6.  Juli  2006  (GVBl.
 S.  714),  i.  V.  m.  §  10  Abs.  5  Satz  2  des  Gesetzes  über
 die  Hochschulen  im  Land  Berlin  (Berliner  Hochschulge-
 setz  –  BerlHG)  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  der
 Neufassung  vom  13.  Februar  2003  (GVBl.  S.  81),  zuletzt
 geändert  durch  Gesetz  vom  6.  Juli  2006  (GVBl.  S.  713),
 hat  der  Fachbereichsrat  des  Fachbereichs  Erziehungs-
 wissenschaft  und  Psychologie  der  Freien  Universität
 Berlin  am  5.  Juli  2007  folgende  Satzung  erlassen:*

 §  1

 Geltungsbereich

 Diese  Satzung  regelt  den  Zugang  zum  Studium  gemäß
 §  10  Abs.  5  Satz  2  BerlHG  und  das  Auswahlverfahren  für
 die  Vergabe  der  Studienplätze  gemäß  §  10  Abs.  1  Nr.  1
 BerlHZG  für  den  konsekutiven  Masterstudiengang  Erzie-
 hungswissenschaft:  Forschung  und  Entwicklung  in  so-
 zialen  und  pädagogischen  Organisationen  des  Fach-
 bereichs  Erziehungswissenschaft  und  Psychologie  der
 Freien  Universität  Berlin.

 §  2

 Studienplätze  und  Bewerbung

 (1)  Die  Zahl  der  für  den  konsekutiven  Masterstudien-
 gang  Erziehungswissenschaft:  Forschung  und  Entwick-
 lung  in  sozialen  und  pädagogischen  Organisationen  zur
 Verfügung  stehenden  Studienplätze  wird  in  der  Zulas-
 sungsordnung  der  Freien  Universität  Berlin  für  jeden
 Zulassungstermin  bestimmt.

 (2)  Der  Antrag  auf  Zulassung  ist  schriftlich  beim  Präsi-
 dium  der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Bewerbung
 und  Zulassung  –  zu  stellen.  Zulassungsanträge  können
 durch  Telefax,  E-Mail  oder  sonstige  elektronische  Me-
 dien  allein  nicht  wirksam  gestellt  werden.

 (3)  Die  Bewerbungsfrist  endet  am  15.  August  eines
 jeden  Jahres.

 (4)  Dem  Antrag  auf  Zulassung  zum  Studium  ist  der
 erste  berufsqualifizierende  Hochschulabschluss  gemäß
 §  3  Abs.  1  in  amtlich  beglaubigter  Form  beizufügen.

 (5)  Für  den  Fall,  dass  zum  Zeitpunkt  des  Bewerbungs-
 schlusses  das  Zeugnis  über  den  in  §  3  Abs.  1  genannten
 berufsqualifizierenden  Hochschulabschluss  noch  nicht
 vorgelegt  werden  kann,  kann  ersatzweise  ein  aktueller
 Leistungs-  und  Bewertungsnachweis  (Transkript)  vor-
 gelegt  werden.  Voraussetzung  ist,  dass  mindestens
 60  Leistungspunkte  in  erziehungswissenschaftlichen
 Studienanteilen,  darüber  hinaus  mindestens  60  weitere
 Leistungspunkte  nachgewiesen  werden  und  das  Thema
 der  Bachelorarbeit  ausgegeben  worden  ist;  die  Bewer-
 bung  geht  mit  dem  aktuellen  Leistungsstand  in  das  Aus-
 wahlverfahren  ein.

 (6)  Die  Freie  Universität  Berlin  ist  nicht  verpflichtet,
 den  Sachverhalt  von  Amts  wegen  zu  ermitteln.

 §  3

 Zugangsvoraussetzungen

 (1)  Zugangsvoraussetzung  für  den  Masterstudien-
 gang  Erziehungswissenschaft:  Forschung  und  Entwick-
 lung  in  sozialen  und  pädagogischen  Organisationen  ist
 ein  berufsqualifizierender  deutscher  oder  gleichwertiger
 ausländischer  Abschluss  eines  Hochschulstudiums  mit
 einem  erziehungswissenschaftlichen  Studienanteil  im
 Umfang  von  mindestens  90  Leistungspunkten.

 (2)  Bei  Bewerberinnen  und  Bewerbern,  deren  Mutter-
 sprache  nicht  Deutsch  ist  und  die  ihren  Studienabschluss
 an  einer  ausländischen  Hochschule  oder  gleichgestell-
 ten  Einrichtung  erworben  haben,  ist  der  Nachweis  von
 Deutschkenntnissen  zu  erbringen.  Dies  kann  durch  das
 Bestehen  der  Deutschen  Sprachprüfung  für  den  Hoch-
 schulzugang  (DSH)  oder  durch  Nachweis  eines  gleich-
 wertigen  Kenntnisstandes  gemäß  der  Ordnung  für  die
 Deutsche  Sprachprüfung  für  den  Hochschulzugang  aus-
 ländischer  Studienbewerberinnen  und  Studienbewerber
 an  der  Freien  Universität  Berlin  erfolgen.

 (3)  Über  die  Gleichwertigkeit  der  vorgelegten  Nach-
 weise  entscheidet  der  Prüfungsausschuss.  Auf  Antrag
 werden  auch  außerhalb  eines  laufenden  Bewerbungs-
 verfahrens  Nachweise  im  Hinblick  auf  die  Gleichwertig-
 keit  geprüft.

 §  4

 Auswahlquote,  Auswahlkriterien,  Organisatorisches

 (1)  Ab  dem  Wintersemester  2007/08  werden  80  %  der
 nach  Berücksichtigung  der  Vorabquoten  verfügbar  ge-
 bliebenen  Studienplätze  durch  das  in  dieser  Satzung  ge-
 regelte  Auswahlverfahren  vergeben  (Hochschulquote).
 20  %  der  Studienplätze  werden  auf  der  Grundlage  von
 §  10  Abs.  1  Satz  1  Nr.  2  und  Satz  3  BerlHZG  vergeben.
 Die  Quote  des  §  10  Abs.  1  Satz  3  BerlHZG  beträgt  5  %.

 (2)  Die  Auswahl  erfolgt  nach:

 *  Diese  Ordnung  ist  von  der  für  Hochschulen  zuständigen  Senats-
 verwaltung  am  30.  Juli  2007  bestätigt  worden.  Die  Geltungsdauer  der
 Ordnung  ist  bis  zum  30.  Juni  2008  befristet.
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1.  dem  Grad  der  Qualifikation,  die  sich  nach  dem  Ergeb-
 nis  der  Prüfung  des  vorangegangenen  Studiengangs
 bemisst  (§  10  Abs.  2  Nr.  1  BerlHZG),

 2.  zusätzlichen  Qualifikationen,  die  außerhalb  eines
 Hochschulstudiums  erworben  wurden  (§  10  Abs.  2
 Nr.  5  BerlHZG).

 (3)  Auswahl  nach  Abs.  2  Nr.  1:

 Nach  der  Note  des  Abschlusses  gemäß  §  3  Abs.  1  wer-
 den  85  %  der  im  Rahmen  der  Hochschulquote  zur  Verfü-
 gung  stehenden  Studienplätze  vergeben.

 (4)  Auswahl  nach  Abs.  2  Nr.  1  und  2:

 Die  verbleibenden  15  %  der  im  Rahmen  der  Hochschul-
 quote  zur  Verfügung  stehenden  Studienplätze  werden
 nach  Abs.  2  Nr.  1  und  2  vergeben.  Die  außerhochschu-
 lisch  erworbennen  Qualifikationen  müssen  studienrele-
 vant  sein  und  über  die  besondere  Eignung  für  den  jewei-
 ligen  Masterstudiengang  Aufschluss  geben  können.  Stu-
 dienrelevant  sind  insbesondere  Qualifikationen,  die  im
 Rahmen  von  Tätigkeiten  in  pädagogischen  Handlungs-
 feldern  erworben  worden  sind.  Der  Qualifikationserwerb
 muss  nachweislich  mindestens  2  Jahre  gedauert  haben.
 Die  jeweilige  Qualifikation  ist  durch  eine  beglaubigte  Be-
 scheinigung  nachzuweisen.

 (5)  Für  die  Durchführung  des  Auswahlverfahrens  wer-
 den  mindestens  zwei  Auswahlbeauftragte  eingesetzt.
 Diese  werden  von  der  Dekanin  oder  dem  Dekan  im  Auf-
 trag  des  Präsidiums  bestimmt.  Sie  müssen  im  jeweiligen
 Masterstudiengang  prüfungsberechtigt  sein  und  in  einem
 hauptberuflichen  Beschäftigungsverhältnis  zur  Freien
 Universität  Berlin  stehen.  Eine  Vertretung  ist  nicht  zuläs-
 sig.

 §  5

 Erstellen  einer  Rangliste

 Nach  Abschluss  des  Auswahlverfahrens  wird  auf  der
 Grundlage  der  im  Verfahren  erzielten  Ergebnisse  eine
 Rangliste  gebildet.  Besteht  nach  Abschluss  des  Aus-
 wahlverfahrens  Ranggleichheit,  so  wird  die  Rangfolge
 gemäß  §  8  a  BerlHZG  ermittelt.

 §  6

 Zulassungsentscheidung

 (1)  Die  Entscheidung  über  die  Auswahl  trifft  das  Präsi-
 dium  –  Bereich  Bewerbung  und  Zulassung  –  auf  der
 Grundlage  der  ermittelten  Rangfolge.

 (2)  Ausgewählte  Bewerberinnen  und  Bewerber  erhal-
 ten  einen  Zulassungsbescheid,  in  dem  eine  Frist  zur
 schriftlichen  Annahme  des  Studienplatzes  und  zur  Imma-
 trikulation  bestimmt  wird.  Bei  Nichteinhaltung  dieser  Frist
 wird  der  Studienplatz  gemäß  der  vom  Bereich  Bewer-
 bung  und  Zulassung  aufgestellten  Rangliste  neu  verge-
 ben.

 (3)  Bewerberinnen  und  Bewerber,  die  auf  der  Grundla-
 ge  des  Transkripts  ausgewählt  wurden,  erhalten  eine  Zu-
 lassung  unter  Vorbehalt  und  können  sich  für  das  erste
 Fachsemester  befristet  immatrikulieren.  Spätestens  bei
 der  Rückmeldung  zum  zweiten  Fachsemester  ist  der  ers-
 te  berufsqualifizierende  Hochschulabschluss  vorzule-
 gen.

 (4)  Bewerberinnen  oder  Bewerber,  die  nicht  zugelas-
 sen  werden,  erhalten  einen  Ablehnungsbescheid  mit
 Begründung.

 §  7

 Aufbewahrung  der  Unterlagen  und  Einsichtnahme

 (1)  Die  in  dem  Auswahlverfahren  eingereichten  Unter-
 lagen  sind  in  der  Verwaltung  des  Fachbereichs  Erzie-
 hungswissenschaft  und  Psychologie  bis  zur  Bestands-
 kraft  der  Entscheidung  und  im  Falle  eines  Rechtsstreits
 bis  zur  rechtskräftigen  Entscheidung  aufzubewahren.

 (2)  Den  Bewerberinnen  oder  Bewerbern  ist  auf
 Wunsch  Einsicht  in  die  Ranglisten  (ohne  Namen)  zu
 gewähren.

 §  8

 Inkrafttreten

 Diese  Satzung  tritt  am  Tage  ihrer  Veröffentlichung  in  den
 Mitteilungen  (Amtsblatt  der  Freien  Universität  Berlin)  in
 Kraft.
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Satzung  zur  Regelung  der  Vergabe  von  Studien-

 plätzen  für  den  Masterstudiengang  Osteuropa-

 studien  des  Zentralinstituts  Osteuropa-Institut  der

 Freien  Universität  Berlin

 Präambel

 Auf  Grund  von  §  14  Abs.  1  Nr.  2  Teilgrundordnung  (TGO  –
 Erprobungsmodell  vom  27.  Oktober  1998,  FU-Mitteilun-
 gen  Nr.  24/1998)  i.  V.  m.  §  10  des  Gesetzes  über  die
 Zulassung  zu  den  Hochschulen  des  Landes  Berlin  in  zu-
 lassungsbeschränkten  Studiengängen  (Berliner  Hoch-
 schulzulassungsgesetz  –  BerlHZG)  in  der  Fassung  der
 Bekanntmachung  der  Neufassung  vom  18.  Juni  2005
 (GVBl.  S.  393),  zuletzt  geändert  am  6.  Juli  2006  (GVBl.
 S.  714),  i.  V.  m.  §  10  Abs.  5  Satz  2  des  Gesetzes  über
 die  Hochschulen  im  Land  Berlin  (Berliner  Hochschulge-
 setz  –  BerlHG)  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  der
 Neufassung  vom  13.  Februar  2003  (GVBl.  S.  81),  zuletzt
 geändert  durch  Gesetz  vom  6.  Juli  2006  (GVBl.  S.  713),
 hat  der  Institutsrat  des  Zentralinstituts  Osteuropa-Institut
 der  Freien  Universität  Berlin  am  16.  Juli  2007  folgende
 Satzung  erlassen:*

 §  1

 Geltungsbereich

 Diese  Satzung  regelt  den  Zugang  zum  Studium  gemäß
 §  10  Abs.  5  Satz  2  BerlHG  und  das  Auswahlverfahren  für
 die  Vergabe  der  Studienplätze  gemäß  §  10  Abs.  1  Nr.  1
 BerlHZG  für  den  konsekutiven  Masterstudiengang  Ost-
 europastudien  des  Zentralinstituts  Osteuropa-Institut  der
 Freien  Universität  Berlin.

 §  2

 Studienplätze  und  Bewerbung

 (1)  Die  Zahl  der  für  den  konsekutiven  Masterstudien-
 gang  Osteuropastudien  zur  Verfügung  stehenden  Studi-
 enplätze  wird  in  der  Zulassungsordnung  der  Freien  Uni-
 versität  Berlin  für  jeden  Zulassungstermin  bestimmt.

 (2)  Der  Antrag  auf  Zulassung  ist  schriftlich  beim  Präsi-
 dium  der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Bewerbung
 und  Zulassung  –  zu  stellen.  Zulassungsanträge  können
 durch  Telefax,  E-Mail  oder  sonstige  elektronische  Me-
 dien  allein  nicht  wirksam  gestellt  werden.

 (3)  Die  Bewerbungsfrist  endet  am  15.  August  eines
 jeden  Jahres.

 (4)  Dem  Antrag  auf  Zulassung  zum  Studium  ist  der
 erste  berufsqualifizierende  Hochschulabschluss  gemäß
 §  3  Abs.  1  in  amtlich  beglaubigter  Form  beizufügen.

 (5)  Für  den  Fall,  dass  zum  Zeitpunkt  des  Bewerbungs-
 schlusses  das  Zeugnis  über  den  in  §  3  Abs.  1  genannten
 berufsqualifizierenden  Hochschulabschluss  noch  nicht
 vorgelegt  werden  kann,  kann  ersatzweise  ein  aktueller
 Leistungs-  und  Bewertungsnachweis  (Transkript)  vorge-
 legt  werden.  Voraussetzung  ist,  dass  mindestens  2/3  der
 insgesamt  zu  erzielenden  Leistungspunkte  nachgewie-
 sen  werden  und  das  Thema  der  Bachelorarbeit  ausgege-
 ben  worden  ist;  die  Bewerbung  geht  mit  dem  aktuellen
 Leistungsstand  in  das  Auswahlverfahren  ein.

 (6)  Die  Freie  Universität  Berlin  ist  nicht  verpflichtet,
 den  Sachverhalt  von  Amts  wegen  zu  ermitteln.

 §  3

 Zugangsvoraussetzungen

 (1)  Zugangsvoraussetzung  ist  ein  berufsqualifizieren-
 der  deutscher  oder  gleichwertiger  ausländischer  Ab-
 schluss  eines  Hochschulstudiums  mit  einem  politikwissen-
 schaftlichen,  soziologischen,  rechtswissenschaftlichen,
 wirtschaftswissenschaftlichen,  geschichtswissenschaft-
 lichen,  kulturwissenschaftlichen  oder  literaturwissen-
 schaftlichen  Studienanteil  im  Umfang  von  mindestens
 60  Leistungspunkten;  das  gilt  auch  für  Bewerberinnen
 und  Bewerber  mit  dem  Abschluss  eines  Hochschulstudi-
 ums  in  Europäischen  Studien.

 (2)  Darüber  hinaus  sind  Kenntnisse  der  englischen
 Sprache  auf  der  Niveaustufe  C  1  des  Gemeinsamen
 Europäischen  Referenzrahmens  für  Sprachen  (GER)
 nachzuweisen.

 (3)  Bei  Bewerberinnen  und  Bewerbern,  deren  Mutter-
 sprache  nicht  Deutsch  ist  und  die  ihren  Studienabschluss
 an  einer  ausländischen  Hochschule  oder  gleichgestell-
 ten  Einrichtung  erworben  haben,  ist  der  Nachweis  von
 Deutschkenntnissen  zu  erbringen.  Dies  kann  durch  das
 Bestehen  der  Deutschen  Sprachprüfung  für  den  Hoch-
 schulzugang  (DSH)  oder  durch  Nachweis  eines  gleich-
 wertigen  Kenntnisstandes  gemäß  der  Ordnung  für  die
 Deutsche  Sprachprüfung  für  den  Hochschulzugang  aus-
 ländischer  Studienbewerberinnen  und  Studienbewerber
 an  der  Freien  Universität  Berlin  erfolgen.

 (4)  Über  die  Gleichwertigkeit  der  vorgelegten  Nach-
 weise  entscheidet  der  Prüfungsausschuss.  Auf  Antrag
 werden  auch  außerhalb  eines  laufenden  Bewerbungs-
 verfahrens  Nachweise  im  Hinblick  auf  die  Gleichwertig-
 keit  geprüft.

 §  4

 Auswahlquote,  Auswahlkriterien,  Organisatorisches

 (1)  Ab  dem  Wintersemester  2007/08  werden  80  %  der
 nach  Berücksichtigung  der  Vorabquoten  verfügbar  ge-
 bliebenen  Studienplätze  durch  das  in  dieser  Satzung  ge-
 regelte  Auswahlverfahren  vergeben  (Hochschulquote).
 20  %  der  Studienplätze  werden  auf  der  Grundlage  von
 §  10  Abs.  1  Satz  Nr.  2  und  Satz  3  BerlHZG  vergeben.
 Die  Quote  des  §  10  Abs.  1  Satz  3  BerlHZG  beträgt  5  %.

 *  Diese  Ordnung  ist  von  der  für  Hochschulen  zuständigen  Senats-
 verwaltung  am  30.  Juli  2007  bestätigt  worden.  Die  Geltungsdauer  der
 Ordnung  ist  bis  zum  30.  Juni  2008  befristet.
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(2)  Die  Auswahl  erfolgt  nach:

 1.  dem  Grad  der  Qualifikation,  die  sich  nach  dem  Ergeb-
 nis  der  Prüfung  des  vorangegangenen  Studiengangs
 bemisst  (§  10  Abs.  2  Nr.  1  BerlHZG),

 2.  dem  Ergebnis  eines  mit  den  Bewerberinnen  oder  Be-
 werbern  durchzuführenden  Gesprächs  gemäß  §  5,
 das  Aufschluss  über  deren  Motivation  und  Eignung  für
 den  Masterstudiengang  Osteuropastudien  geben  soll
 (§  10  Abs.  2  Nr.  6  BerlHZG).

 (3)  Auswahl  nach  Abs.  2  Nr.  1:

 Nach  der  Note  des  Abschlusses  gemäß  §  3  Abs.  1  wer-
 den  85  %  der  im  Rahmen  der  Hochschulquote  zur  Verfü-
 gung  stehenden  Studienplätze  vergeben.

 (4)  Auswahl  nach  Abs.  2  Nr.  1  und  2:

 Die  verbleibenden  15  %  der  im  Rahmen  der  Hochschul-
 quote  zur  Verfügung  stehenden  Studienplätze  werden
 nach  Abs.  2  Nr.  1  und  2  vergeben.  Die  Anzahl  der  Teil-
 nehmerinnen  und  Teilnehmer  am  Auswahlgespräch  wird
 auf  das  Dreifache  der  gemäß  §  2  Abs.  1  zur  Verfügung
 stehenden  Studienplätze  begrenzt.  Der  anzuwendende
 Auswahlmaßstab  ist  der  Grad  der  Qualifikation,  die  sich
 nach  dem  Ergebnis  der  Prüfung  des  vorangegangenen
 Studiengangs  bemisst.

 (5)  Für  die  Durchführung  des  Auswahlverfahrens  wer-
 den  mindestens  zwei  Auswahlbeauftragte  eingesetzt.
 Diese  werden  von  der  oder  dem  Vorsitzenden  des  Insti-
 tutsrats  im  Auftrag  des  Präsidiums  bestimmt.  Sie  müssen
 im  Masterstudiengang  Osteuropastudien  prüfungsbe-
 rechtigt  sein  und  in  einem  hauptberuflichen  Beschäfti-
 gungsverhältnis  zur  Freien  Universität  Berlin  stehen.
 Eine  Vertretung  ist  nicht  zulässig.

 §  5

 Auswahlgespräch

 (1)  Das  Auswahlgespräch  wird  von  den  Auswahl-
 beauftragten  gemäß  §  4  Abs.  5  durchgeführt,  ist  nicht
 öffentlich  und  dauert  ca.  20  Minuten  je  Bewerberin  oder
 Bewerber.

 (2)  Zum  Auswahlgespräch  werden  Bewerberinnen
 oder  Bewerber  durch  einen  der  Auswahlbeauftragten
 schriftlich  unter  Angabe  von  Zeitpunkt  und  Ort  eingela-
 den.  Die  Ladung  ist  rechtzeitig  erfolgt,  wenn  sie  mindes-
 tens  10  Werktage  vor  dem  Auswahlgespräch  abgesandt
 wurde.

 (3)  Über  den  Verlauf  des  Auswahlgesprächs  wird  eine
 Niederschrift  gefertigt,  die  die  wesentlichen  Gründe  für
 die  Beurteilung  der  Bewerberin  oder  des  Bewerbers  ent-
 hält.

 §  6

 Erstellen  einer  Rangliste

 Nach  Abschluss  des  Auswahlverfahrens  wird  auf  der
 Grundlage  der  im  Verfahren  erzielten  Ergebnisse  eine
 Rangliste  gebildet.  Besteht  nach  Abschluss  des  Aus-
 wahlverfahrens  Ranggleichheit,  so  wird  die  Rangfolge
 gemäß  §  8  a  BerlHZG  ermittelt.

 §  7

 Zulassungsentscheidung

 (1)  Die  Entscheidung  über  die  Auswahl  trifft  das  Präsi-
 dium  –  Bereich  Bewerbung  und  Zulassung  –  auf  der
 Grundlage  der  ermittelten  Rangfolge.

 (2)  Ausgewählte  Bewerberinnen  und  Bewerber  erhal-
 ten  einen  Zulassungsbescheid,  in  dem  eine  Frist  zur
 schriftlichen  Annahme  des  Studienplatzes  und  zur  Imma-
 trikulation  bestimmt  wird.  Bei  Nichteinhaltung  dieser  Frist
 wird  der  Studienplatz  gemäß  der  vom  Bereich  Bewer-
 bung  und  Zulassung  aufgestellten  Rangliste  neu  verge-
 ben.

 (3)  Bewerberinnen  und  Bewerber,  die  auf  der  Grundla-
 ge  des  Transkripts  ausgewählt  wurden,  erhalten  eine  Zu-
 lassung  unter  Vorbehalt  und  können  sich  für  das  erste
 Fachsemester  befristet  immatrikulieren.  Spätestens  bei
 der  Rückmeldung  zum  zweiten  Fachsemester  ist  der  ers-
 te  berufsqualifizierende  Hochschulabschluss  vorzule-
 gen.

 (4)  Bewerberinnen  oder  Bewerber,  die  nicht  zugelas-
 sen  werden,  erhalten  einen  Ablehnungsbescheid  mit
 Begründung.

 §  8

 Aufbewahrung  der  Unterlagen  und  Einsichtnahme

 (1)  Die  in  dem  Auswahlverfahren  eingereichten  Unter-
 lagen  sind  in  der  Verwaltung  des  Fachbereichs  Politik-
 und  Sozialwissenschaften  bis  zur  Bestandskraft  der  Ent-
 scheidung  und  im  Falle  eines  Rechtsstreits  bis  zur
 rechtskräftigen  Entscheidung  aufzubewahren.

 (2)  Den  Bewerberinnen  oder  Bewerbern  ist  auf
 Wunsch  Einsicht  in  die  Ranglisten  (ohne  Namen)  zu
 gewähren.

 §  9

 Inkrafttreten

 Diese  Satzung  tritt  am  Tage  ihrer  Veröffentlichung  in  den
 Mitteilungen  (Amtsblatt  der  Freien  Universität  Berlin)  in
 Kraft.
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Satzung  zur  Regelung  der  Vergabe  von  Studien-

 plätzen  im  Masterstudiengang  Mathematik

 Präambel

 Auf  Grund  von  §  14  Abs.  1  Nr.  2  Teilgrundordnung  (TGO  –
 Erprobungsmodell  der  Freien  Universität  Berlin)  vom
 27.  Oktober  1998  (FU-Mitteilungen  Nr.  24/1998)  sowie
 §§  10  Abs.  5  S.  2,  71  Abs.  1  Nr.  1  und  74  Abs.  4  des  Ge-
 setzes  über  die  Hochschulen  im  Land  Berlin  (Berliner
 Hochschulgesetz  –  BerlHG)  in  der  Fassung  der  Bekannt-
 machung  der  Neufassung  vom  13.  Februar  2003  (GVBl.
 S.  82),  zuletzt  geändert  am  6.  Juli  2006  (GVBl.  S.  713),
 und  §  9  Abs.  1  Nr.  1  des  Berliner  Universitätsmedizinge-
 setzes  vom  5.  Dezember  2005  (GVBl.  S.  739)  i.  V.  m.
 §  10  Abs.  1  Nr.  1  des  Gesetzes  über  die  Zulassung  zu
 den  Hochschulen  des  Landes  Berlin  in  zulassungsbe-
 schränkten  Studiengängen  (Berliner  Hochschulzulas-
 sungsgesetz  –  BerlHZG)  in  der  Fassung  der  Bekannt-
 machung  der  Neufassung  vom  18.  Juni  2005  (GVBl.
 S.  393),  zuletzt  geändert  am  6.  Juli  2006  (GVBl  S.  714),
 hat  der  Fachbereich  Mathematik  und  Informatik  am
 11.  Juli  2007  folgende  Satzung  erlassen:*

 §  1

 Geltungsbereich

 Diese  Satzung  regelt  den  Zugang  zum  Studium  gemäß
 §  10  Abs.  5  Satz  2  BerlHG  und  das  Auswahlverfahren  für
 die  Vergabe  der  Studienplätze  gemäß  §  10  Abs.  1  Nr.  1
 BerlHZG  für  den  konsekutiven  Masterstudiengang  Ma-
 thematik  des  Fachbereiches  Mathematik  und  Informatik
 der  Freien  Universität  Berlin.

 §  2

 Studienplätze  und  Bewerbung

 (1)  Die  Zahl  der  für  den  Masterstudiengang  Mathema-
 tik  zur  Verfügung  stehenden  Studienplätze  wird  in  der  Zu-
 lassungsordnung  der  Freien  Universität  Berlin  für  jeden
 Zulassungstermin  bestimmt.

 (2)  Der  Antrag  auf  Zulassung  ist  schriftlich  beim  Präsi-
 dium  der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Bewerbung
 und  Zulassung  –  zu  stellen.  Zulassungsanträge  können
 durch  Telefax,  E-Mail  oder  sonstige  elektronische  Me-
 dien  allein  nicht  wirksam  gestellt  werden.

 (3)  Die  Bewerbungsfrist  endet  am  15.  August  eines
 jeden  Jahres.

 (4)  Dem  Antrag  auf  Zulassung  zum  Studium  ist  der
 erste  berufsqualifizierende  Hochschulabschluss  gemäß
 §  3  Abs.  1  in  amtlich  beglaubigter  Form  beizufügen.

 (5)  Für  den  Fall,  dass  zum  Zeitpunkt  des  Bewerbungs-
 schlusses  das  Zeugnis  über  den  in  §  3  Abs.  1  genannten
 berufsqualifizierenden  Hochschulabschluss  noch  nicht
 vorgelegt  werden  kann,  kann  ersatzweise  ein  aktueller
 Leistungs-  und  Bewertungsnachweis  (Transkript)  vorge-
 legt  werden.  Voraussetzung  ist,  dass  mindestens  2/3  der
 zu  erzielenden  Leistungspunkte  nachgewiesen  werden
 und  das  Thema  der  Bachelorarbeit  ausgegeben  worden
 ist;  die  Bewerbung  geht  mit  dem  aktuellen  Leistungs-
 stand  in  das  Auswahlverfahren  ein.

 (6)  Die  Freie  Universität  Berlin  ist  nicht  verpflichtet,
 den  Sachverhalt  von  Amts  wegen  zu  ermitteln.

 §  3

 Zugangsvoraussetzungen

 (1)  Zugangsvoraussetzung  für  den  Masterstudien-
 gang  Mathematik  ist  ein  berufsqualifizierender  deutscher
 oder  gleichwertiger  ausländischer  Abschluss  eines
 Hochschulstudiums  im  Fach  Mathemtaik  mit  einem  An-
 teil  an  Mathematik,  der  dem  des  Bachelorstudiengangs
 Mathematik  des  Fachbereiches  Mathematik  und  Infor-
 matik  der  Freien  Universität  Berlin  entspricht.

 (2)  Bei  Bewerberinnen  und  Bewerbern,  deren  Mutter-
 sprache  nicht  Deutsch  ist  und  die  ihren  Studienabschluss
 an  einer  ausländischen  Hochschule  oder  gleichgestell-
 ten  Einrichtung  erworben  haben,  ist  der  Nachweis  von
 Deutschkenntnissen  zu  erbringen.  Dies  kann  durch  das
 Bestehen  der  Deutschen  Sprachprüfung  für  den  Hoch-
 schulzugang  (DSH)  oder  durch  Nachweis  eines  gleich-
 wertigen  Kenntnisstandes  gemäß  der  Ordnung  für  die
 Deutsche  Sprachprüfung  für  den  Hochschulzugang  aus-
 ländischer  Studienbewerberinnen  und  Studienbewerber
 an  der  Freien  Universität  Berlin  erfolgen.

 (3)  Über  die  Gleichwertigkeit  der  vorgelegten  Nach-
 weise  entscheidet  der  Prüfungsausschuss.  Auf  Antrag
 werden  auch  außerhalb  eines  laufenden  Bewerbungs-
 verfahrens  Nachweise  im  Hinblick  auf  die  Gleichwertig-
 keit  geprüft.

 §  4

 Auswahlquote,  Auswahlkriterien,  Organisatorisches

 (1)  Ab  dem  Wintersemester  2007/08  werden  80  %  der
 nach  Berücksichtigung  der  Vorabquoten  verfügbar  ge-
 bliebenen  Studienplätze  durch  das  in  dieser  Satzung  ge-
 regelte  Auswahlverfahren  vergeben  (Hochschulquote).
 20  %  der  Studienplätze  werden  auf  der  Grundlage  von
 §  10  Abs.  1  Satz  Nr.  2  und  Satz  3  BerlHZG  vergeben.
 Die  Quote  des  §  10  Abs.  1  Satz  3  BerlHZG  beträgt  5  %.

 (2)  Die  Auswahl  erfolgt  nach:

 1.  dem  Grad  der  Qualifikation,  die  sich  nach  dem  Ergeb-
 nis  der  Prüfung  des  vorangegangenen  Studiengangs
 bemisst  (§  10  Abs.  2  Nr.  1  BerlHZG),

 2.  dem  Ergebnis  eines  mit  den  Bewerberinnen  oder  Be-
 werbern  durchzuführenden  Gesprächs  gemäß  §  5,

 *  Diese  Satzung  ist  von  der  für  Hochschulen  zuständigen  Senats-
 verwaltung  am  30.  Juli  2007  bestätigt  worden.  Die  Geltungsdauer  der
 Ordnung  ist  bis  zum  30.  Juni  2008  befristet.
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das  Aufschluss  über  deren  Motivation  und  Eignung  für
 den  Masterstudiengang  Mathematik  geben  soll  (§  10
 Abs.  2  Nr.  6  BerlHZG).

 (3)  Auswahl  nach  Abs.  2  Nr.  1:

 Nach  der  Note  des  Abschlusses  gemäß  §  3  Abs.  1  wer-
 den  85  %  der  im  Rahmen  der  Hochschulquote  zur  Verfü-
 gung  stehenden  Studienplätze  vergeben.

 (4)  Auswahl  nach  Abs.  2  Nr.  1  und  2:

 Die  verbleibenden  15  %  der  im  Rahmen  der  Hochschul-
 quote  zur  Verfügung  stehenden  Studienplätze  werden
 nach  Abs.  2  Nr.  1  und  2  vergeben.  Die  Anzahl  der  Teil-
 nehmerinnen  und  Teilnehmer  am  Auswahlgespräch  wird
 auf  das  Dreifache  der  gemäß  §  2  Abs.  1  zur  Verfügung
 stehenden  Studienplätze  begrenzt.  Der  anzuwendende
 Auswahlmaßstab  ist  der  Grad  der  Qualifikation,  die  sich
 nach  dem  Ergebnis  der  Prüfung  des  vorangegangenen
 Studiengangs  bemisst.

 (5)  Für  die  Durchführung  dieses  Teils  des  Auswahlver-
 fahrens  werden  für  den  Masterstudiengang  Mathematik
 Auswahlbeauftragte  eingesetzt.  Diese  werden  von  der
 Dekanin  oder  dem  Dekan  im  Auftrag  des  Präsidiums  der
 Freien  Universität  bestimmt.  Sie  müssen  im  en  Master-
 studiengang  Mathematik  prüfungsberechtigt  sein.  Zu
 Auswahlbeauftragten  müssen  mindestens  zwei  in  einem
 hauptberuflichen  Beschäftigungsverhältnis  zur  Freien
 Universität  Berlin  stehende  Personen  bestellt  werden.
 Die  Bestellung  erfolgt  jeweils  für  ein  Auswahlverfahren.
 Eine  Vertretung  ist  nicht  zulässig.

 §  5

 Auswahlgespräch

 (1)  Das  Auswahlgespräch  wird  von  den  Auswahl-
 beauftragten  gemäß  §  4  Abs.  5  durch  geführt,  ist  nicht
 öffentlich  und  dauert  ca.  20  Minuten  je  Bewerberin  oder
 Bewerber.

 (2)  Zum  Auswahlgespräch  werden  Bewerberinnen
 oder  Bewerber  durch  einen  der  Auswahlbeauftragten
 schriftlich  unter  Angabe  von  Zeitpunkt  und  Ort  eingela-
 den.  Die  Ladung  ist  rechtzeitig  erfolgt,  wenn  sie  mindes-

 tens  10  Werktage  vor  dem  Auswahlgespräch  abgesandt
 wurde.

 (3)  Über  den  Verlauf  des  Auswahlgesprächs  wird  eine
 Niederschrift  gefertigt,  die  die  wesentlichen  Gründe  für
 die  Beurteilung  der  Bewerberin  oder  des  Bewerbers
 enthält.

 §  6

 Zulassungsentscheidung

 (1)  Die  Entscheidung  über  die  Auswahl  trifft  das  Präsi-
 dium  der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Bewerbung
 und  Zulassung  –,  auf  der  Grundlage  des  Ergebnisses
 des  Auswahlverfahrens.

 (2)  Ausgewählte  Bewerberinnen  und  Bewerber  erhal-
 ten  einen  Zulassungsbescheid  in  dem  eine  Frist  zur
 schriftlichen  Annahme  des  Studienplatzes  und  zur  Imma-
 trikulation  bestimmt  wird.  Bei  Nichteinhaltung  dieser  Frist
 wird  der  Studienplatz  gemäß  der  vom  Bereich  Bewer-
 bung  und  Zulassung  aufgestellten  Rangliste  neu  verge-
 ben.

 (3)  Bewerberinnen  und  Bewerber,  die  auf  der  Grundla-
 ge  des  Transkript  ausgewählt  wurden,  erhalten  eine  Zu-
 lassung  unter  Vorbehalt  und  können  sich  für  das  erste
 Fachsemester  befristet  immatrikulieren.  Spätestens  bei
 der  Rückmeldung  zum  zweiten  Fachsemester  ist  der  ers-
 te  berufsqualifizierende  Hochschulabschluss  vorzule-
 gen.

 (4)  Bewerberinnen  oder  Bewerber,  die  nicht  zugelas-
 sen  werden,  erhalten  einen  Ablehnungsbescheid  mit
 Begründung.

 §  7

 Inkrafttreten

 Diese  Satzung  tritt  am  Tage  ihrer  Veröffentlichung  in  den
 Mitteilungen  (Amtsblatt  der  Freien  Universität  Berlin)  in
 Kraft.
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Satzung  zur  Regelung  der  Vergabe  von  Studien-

 plätzen  im  Masterstudiengang  Sprachen  Europas:

 Strukturen  und  Verwendung

 Präambel

 Auf  Grund  von  §  14  Abs.  1  Nr.  2  Teilgrundordnung  (TGO  –
 Erprobungsmodell  vom  27.  Oktober  1998,  FU-Mitteilun-
 gen  Nr.  24/1998)  i.  V.  m.  §  10  des  Gesetzes  über  die
 Zulassung  zu  den  Hochschulen  des  Landes  Berlin  in  zu-
 lassungsbeschränkten  Studiengängen  (Berliner  Hoch-
 schulzulassungsgesetz  –  BerlHZG)  in  der  Fassung  der
 Bekanntmachung  der  Neufassung  vom  18.  Juni  2005
 (GVBl.  S.  393),  zuletzt  geändert  am  6.  Juli  2006  (GVBl.
 S.  714),  i.  V.  m.  §  10  Abs.  5  Satz  2  des  Gesetzes  über
 die  Hochschulen  im  Land  Berlin  (Berliner  Hochschulge-
 setz  –  BerlHG)  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  der
 Neufassung  vom  13.  Februar  2003  (GVBl.  S.  81),  zuletzt
 geändert  durch  Gesetz  vom  6.  Juli  2006  (GVBl.  S.  713),
 hat  der  Fachbereichsrat  des  Fachbereichs  Philosophie
 und  Geisteswissenschaften  der  Freien  Universität  Berlin
 am  18.  Juli  2007  folgende  Satzung  erlassen:*

 §  1

 Geltungsbereich

 Diese  Satzung  regelt  den  Zugang  zum  Studium  gemäß
 §  10  Abs.  5  Satz  2  BerlHG  und  das  Auswahlverfahren  für
 die  Vergabe  der  Studienplätze  gemäß  §  10  Abs.  1  Nr.  1
 BerlHZG  für  den  konsekutiven  Masterstudiengang  Spra-
 chen  Europas:  Strukturen  und  Verwendung  des  Fach-
 bereiches  Philosophie  und  Geisteswissenschaften  der
 Freien  Universität  Berlin.

 §  2

 Studienplätze  und  Bewerbung

 (1)  Die  Zahl  der  für  den  Masterstudiengang  Sprachen
 Europas  zur  Verfügung  stehenden  Studienplätze  wird  in
 der  Zulassungsordnung  der  Freien  Universität  Berlin  für
 jeden  Zulassungstermin  bestimmt.

 (2)  Der  Antrag  auf  Zulassung  ist  schriftlich  beim  Präsi-
 dium  der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Bewerbung
 und  Zulassung  –  zu  stellen.  Zulassungsanträge  können
 durch  Telefax,  E-Mail  oder  sonstige  elektronische  Me-
 dien  allein  nicht  wirksam  gestellt  werden.

 (3)  Die  Bewerbungsfrist  endet  am  15.  August  eines
 jeden  Jahres.

 (4)  Dem  Antrag  auf  Zulassung  zum  Studium  ist  der
 erste  berufsqualifizierende  Hochschulabschluss  gemäß
 §  3  Abs.  1  in  amtlich  beglaubigter  Form  beizufügen.

 (5)  Für  den  Fall,  dass  zum  Zeitpunkt  des  Bewerbungs-
 schlusses  das  Zeugnis  über  den  in  §  3  Abs.  1  genannten
 berufsqualifizierenden  Hochschulabschluss  noch  nicht
 vorgelegt  werden  kann,  kann  ersatzweise  ein  aktueller
 Leistungs-  und  Bewertungsnachweis  (Transkript)  vorge-
 legt  werden.  Voraussetzung  ist,  dass  Studien-  und  Prü-
 fungsleistungen  im  Umfang  von  mindestens  40  Leis-
 tungspunkten  in  philologischen  Studienanteilen,  darüber
 hinaus  mindestens  80  weitere  Leistungspunkte  nachge-
 wiesen  werden  und  das  Thema  der  Bachelorarbeit  aus-
 gegeben  worden  ist.  Die  Bewerbung  geht  dann  mit  dem
 aktuellen  Leistungsstand  in  das  Auswahlverfahren  ein.

 (6)  Die  Freie  Universität  Berlin  ist  nicht  verpflichtet,
 den  Sachverhalt  von  Amts  wegen  zu  ermitteln.

 §  3

 Zugangsvoraussetzungen

 (1)  Zugangsvoraussetzung  für  den  Masterstudien-
 gang  Sprachen  Europas  ist  ein  erster  berufs-
 qualifizierender  deutscher  oder  gleichwertiger  ausländi-
 scher  Abschluss  eines  Hochschulstudiums  in  einem  phi-
 lologischen  Studiengang  mit  einem  philologischen  Anteil
 von  60  Leistungspunkten,  davon  mindestens  20  Leis-
 tungspunkte  Sprachwissenschaft.

 (2)  Darüber  hinaus  sind  Kenntnisse

 a)  der  englischen  Sprache  auf  der  Niveaustufe  B  2  (re-
 zeptiv)  des  Gemeinsamen  Europäischen  Referenz-
 rahmens  für  Sprachen  (GER)  und

 b)  in  einer  weiteren  in  Europa  gesellschaftlich  und  poli-
 tisch  relevanten  modernen  Fremdsprache  auf  der
 Niveaustufe  B  2  (rezeptiv)  GER  nachzuweisen.

 (3)  Bei  Bewerberinnen  und  Bewerbern,  deren  Mutter-
 sprache  nicht  Deutsch  ist  und  die  ihren  Studienabschluss
 an  einer  ausländischen  Hochschule  oder  gleichgestell-
 ten  Einrichtung  erworben  haben,  ist  der  Nachweis  von
 Deutschkenntnissen  zu  erbringen.  Dies  kann  durch  das
 Bestehen  der  Deutschen  Sprachprüfung  für  den  Hoch-
 schulzugang  (DSH)  oder  durch  Nachweis  eines  gleich-
 wertigen  Kenntnisstandes  gemäß  der  Ordnung  für  die
 Deutsche  Sprachprüfung  für  den  Hochschulzugang  aus-
 ländischer  Studienbewerberinnen  und  Studienbewerber
 an  der  Freien  Universität  Berlin  erfolgen.

 (4)  Über  die  Gleichwertigkeit  der  vorgelegten  Nach-
 weise  gemäß  Abs.  1  bis  3  entscheidet  der  Prüfungsaus-
 schuss  I  oder  II  des  Fachbereichs  Philosophie  und  Geis-
 teswissenschaften.  Auf  Antrag  werden  auch  außerhalb
 eines  laufenden  Bewerbungsverfahrens  Nachweise  im
 Hinblick  auf  die  Gleichwertigkeit  geprüft.

 §  4

 Auswahlquote,  Auswahlkriterien,  Organisatorisches

 (1)  Ab  dem  Wintersemester  2007/08  werden  80  %  der
 nach  Berücksichtigung  der  Vorabquoten  verfügbar  ge-
 bliebenen  Studienplätze  durch  das  in  dieser  Satzung  ge-

 *  Diese  Ordnung  ist  von  der  für  Hochschulen  zuständigen  Senats-
 verwaltung  am  30.  Juli  2007  bestätigt  worden.  Die  Geltungsdauer  der
 Ordnung  ist  bis  zum  30.  Juni  2008  befristet.
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regelte  Auswahlverfahren  vergeben  (Hochschulquote).
 20  %  der  Studienplätze  werden  auf  der  Grundlage  von
 §  10  Abs.  1  Satz  1  Nr.  2  und  Satz  3  BerlHZG  vergeben.
 Die  Quote  des  §  10  Abs.  1  Satz  3  BerlHZG  beträgt  5  %.

 (2)  Die  Auswahl  erfolgt  nach

 1.  dem  Grad  der  Qualifikation,  die  sich  nach  dem  Ergeb-
 nis  der  Prüfung  des  vorangegangenen  Studiengangs
 bemisst  (§  10  Abs.  2  Nr.  1  BerlHZG),

 2.  dem  Ergebnis  eines  mit  den  Bewerberinnen  oder  Be-
 werbern  durchzuführenden  Gesprächs  gemäß  §  5,
 das  Aufschluss  über  deren  Motivation  und  Eignung  für
 den  Masterstudiengang  Sprachen  Europas  geben  soll
 (§  10  Abs.  2  Nr.  6  BerlHZG).

 (3)  Auswahl  nach  Abs.  2  Nr.  1:

 Nach  der  Note  des  Abschlusses  gemäß  §  3  Abs.  1  wer-
 den  85  %  der  im  Rahmen  der  Hochschulquote  zur  Verfü-
 gung  stehenden  Studienplätze  vergeben.

 (4)  Auswahl  nach  Abs.  2  Nr.  1  und  2:

 Die  verbleibenden  15  %  der  im  Rahmen  der  Hochschul-
 quote  zur  Verfügung  stehenden  Studienplätze  werden
 nach  Abs.  2  Nr.  1  und  2  vergeben.  Die  Anzahl  der  Teil-
 nehmerinnen  und  Teilnehmer  am  Auswahlgespräch  wird
 auf  das  Dreifache  der  gemäß  §  2  Abs.  1  zur  Verfügung
 stehenden  Studienplätze  begrenzt.  Der  anzuwendende
 Auswahlmaßstab  ist  der  Grad  der  Qualifikation,  die  sich
 nach  dem  Ergebnis  der  Prüfung  des  vorangegangenen
 Studiengangs  bemisst.

 (5)  Für  die  Durchführung  dieses  Teils  des  Auswahlver-
 fahrens  werden  für  den  Masterstudiengang  Sprachen
 Europas  Auswahlbeauftragte  eingesetzt.  Diese  werden
 von  der  Dekanin  oder  dem  Dekan  im  Auftrag  des  Präsidi-
 ums  der  Freien  Universität  bestimmt.  Sie  müssen  im
 Masterstudiengang  Sprachen  Europas  prüfungsberech-
 tigt  sein  und  in  einem  hauptberuflichen  Beschäftigungs-
 verhältnis  zur  Freien  Universität  Berlin  stehen.  Eine  Ver-
 tretung  ist  nicht  zulässig.

 §  5

 Auswahlgespräch

 (1)  Das  Auswahlgespräch  wird  von  den  Auswahl-
 beauftragten  gemäß  §  4  Abs.  5  durchgeführt,  ist  nicht
 öffentlich  und  dauert  ca.  20  Minuten  je  Bewerberin  oder
 Bewerber.

 (2)  Zum  Auswahlgespräch  werden  Bewerberinnen
 oder  Bewerber  durch  einen  der  Auswahlbeauftragten
 schriftlich  unter  Angabe  von  Zeitpunkt  und  Ort  eingela-
 den.  Die  Ladung  ist  rechtzeitig  erfolgt,  wenn  sie  mindes-
 tens  10  Werktage  vor  dem  Auswahlgespräch  abgesandt
 wurde.

 (3)  Über  den  Verlauf  des  Auswahlgesprächs  wird  eine
 Niederschrift  gefertigt,  die  die  wesentlichen  Gründe  für
 die  Beurteilung  der  Bewerberin  oder  des  Bewerbers  ent-
 hält.

 §  6

 Zulassungsentscheidung

 (1)  Die  Entscheidung  über  die  Auswahl  trifft  das  Präsi-
 dium  der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Bewerbung
 und  Zulassung  –  auf  der  Grundlage  des  Ergebnisses  des
 Auswahlverfahrens.

 (2)  Ausgewählte  Bewerberinnen  und  Bewerber  erhal-
 ten  einen  Zulassungsbescheid,  in  dem  eine  Frist  zur
 schriftlichen  Annahme  des  Studienplatzes  und  zur  Imma-
 trikulation  bestimmt  wird.  Bei  Nichteinhaltung  dieser  Frist
 wird  der  Studienplatz  gemäß  der  vom  Bereich  Bewer-
 bung  und  Zulassung  aufgestellten  Rangliste  neu  verge-
 ben.

 (3)  Bewerberinnen  und  Bewerber,  die  auf  der  Grundla-
 ge  des  Transkripts  ausgewählt  wurden,  erhalten  eine  Zu-
 lassung  unter  Vorbehalt  und  können  sich  für  das  erste
 Fachsemester  befristet  immatrikulieren.  Spätestens  bei
 der  Rückmeldung  zum  zweiten  Fachsemester  ist  der  ers-
 te  berufsqualifizierende  Hochschulabschluss  vorzule-
 gen.

 (4)  Bewerberinnen  oder  Bewerber,  die  nicht  zugelas-
 sen  werden,  erhalten  einen  Ablehnungsbescheid  mit
 Begründung.

 §  7

 Aufbewahrung  der  Unterlagen  und  Einsichtnahme

 (1)  Die  in  dem  Auswahlverfahren  eingereichten  Unter-
 lagen  sind  in  der  Verwaltung  des  Fachbereichs  Philoso-
 phie  und  Geisteswissenschaften  bis  zur  Bestandskraft
 der  Entscheidung  und  im  Falle  eines  Rechtsstreits  bis  zur
 rechtskräftigen  Entscheidung  aufzubewahren.

 (2)  Den  Bewerberinnen  oder  Bewerbern  ist  auf
 Wunsch  Einsicht  in  die  Ranglisten  (ohne  Namen)  zu
 gewähren.

 §  8

 Inkrafttreten

 Diese  Satzung  tritt  am  Tage  ihrer  Veröffentlichung  in  den
 Mitteilungen  (Amtsblatt  der  Freien  Universität  Berlin)  in
 Kraft.
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Satzung  zur  Regelung  der  Vergabe  von  Studien-

 plätzen  in  den  Bachelorstudiengängen  des

 Fachbereichs  Mathematik  und  Informatik  der

 Freien  Universität  Berlin

 Präambel

 Auf  Grund  von  §  14  Abs.  1  Nr.  2  TGO  (Erprobungsmo-
 dell)  vom  27.  Oktober  1998  (FU-Mitteilungen  Nr.  24/
 1998)  i.  V.  m.  §  8  Abs.  2  Nr.  1  des  Gesetzes  über  die
 Zulassung  zu  den  Hochschulen  des  Landes  Berlin  in  zu-
 lassungsbeschränkten  Studiengängen  (Berliner  Hoch-
 schulzulassungsgesetz  –  BerlHZG)  in  der  Fassung  der
 Bekanntmachung  der  Neufassung  vom  18.  Juni  2005
 (GVBl.  S.  393),  zuletzt  geändert  am  6.  Juli  2006  (GVBl.
 S.  714),  hat  der  Fachbereichsrat  des  Fachbereichs  Ma-
 thematik  und  Informatik  der  Freien  Universität  Berlin  am
 11.  Juli  2007  folgende  Satzung  erlassen:*

 §  1

 Geltungsbereich

 Diese  Satzung  regelt  das  Auswahlverfahren  zur  Vergabe
 der  Studienplätze  im  Rahmen  der  Hochschulquote  ge-
 mäß  §  8  Abs.  2  Nr.  1  BerlHZG  für  folgende  Studiengänge
 des  Fachbereichs  Mathematik  und  Informatik:

 1.  Bachelorstudiengang  mit  dem  Kernfach  Informatik
 (90  Leistungspunkte),

 2.  Bachelorstudiengang  Informatik,

 3.  Bachelorstudiengang  mit  dem  Kernfach  Mathematik
 (90  Leistungspunkte)  und

 4.  Bachelorstudiengang  Mathematik.

 §  2

 Auswahlquote

 Ab  dem  Wintersemester  2007/08  werden  60  %  der  nach
 Berücksichtigung  der  Vorabquoten  verfügbar  gebliebe-
 nen  Studienplätze  durch  das  in  dieser  Satzung  geregelte
 Auswahlverfahren  vergeben  (Hochschulquote).

 §  3

 Zugangsvoraussetzung  für  die  Studiengänge  des

 Fachbereichs  Mathematik  und  Informatik

 Zugangsvoraussetzung  für  die  Studiengänge  gemäß  §  1
 ist  jeweils  die  Allgemeine  Hochschulreife  oder  eine  sons-
 tige  gesetzlich  vorgesehene  Studienberechtigung.

 §  4

 Auswahlkriterien,  Organisatorisches

 (1)  Für  die  Studiengänge  gemäß  §  1  gelten  folgende
 Auswahlkriterien:

 1.  Der  Grad  der  in  der  Hochschulzugangsberechtigung
 ausgewiesenen  Qualifikation  (Durchschnittsnote).

 2.  Die  Art  einer  studiengangsrelevanten  Berufsausbil-
 dung,  Berufstätigkeit  oder  praktischen  Tätigkeit,  die
 über  die  besondere  Eignung  für  den  jeweiligen  Studi-
 engang  gemäß  §  1  Aufschluss  geben  können.

 (2)  Auswahl  nach  Abs.  1  Nr.  1

 Nach  dem  in  Abs.  1  Nr.  1  genannten  Kriterium  werden
 95  %  der  Bewerberinnen  oder  Bewerber  ausgewählt.
 Das  Auswahlverfahren  wird  computergestützt  im  Bereich
 Bewerbung  und  Zulassung  der  Freien  Universität  Berlin
 durchgeführt.

 (3)  Auswahl  nach  Abs.  1  Nr.  2

 a)  Die  verbleibenden  5  %  der  Bewerberinnen  oder  Be-
 werber  werden  auf  Grund  einer  Verbindung  der  Durch-
 schnittsnote  der  Hochschulzugangsberechtigung  und
 der  Art  einer  studienrelevanten  Berufsausbildung,
 Berufstätigkeit  oder  praktischen  Tätigkeit  ausgewählt.
 Eine  studienrelevante  Berufsausbildung,  Berufstätig-
 keit  oder  praktische  Tätigkeit  muss  für  mindestens
 zwei  Jahre  ausgeübt  worden  sein.  Bei  einer  Teilzeittä-
 tigkeit  von  weniger  als  drei  Stunden  täglich  im  Rahmen
 eines  fünf  Werktage  umfassenden  Wochenrhythmus
 verlängert  sich  die  Zeit  entsprechend.

 b)  Für  die  Durchführung  des  Auswahlverfahrens  werden
 von  der  Dekanin  bzw.  dem  Dekan  im  Auftrag  des  Prä-
 sidiums  drei  Auswahlbeauftragte  bestimmt,  darunter
 zwei  Hochschullehrerinnen  bzw.  -lehrer,  die  an  der
 Durchführung  des  Studiengangs  beteiligt  sind,  und
 eine  prüfungsberechtigte  akademische  Mitarbeiterin
 oder  ein  prüfungsberechtigter  akademischer  Mitarbei-
 ter.  Eine  Vertretung  ist  nicht  zulässig.

 (4)  Die  Hochschulzugangsberechtigung  und  der
 Nachweis  über  eine  ggf.  vorhandene  Tätigkeit  gemäß
 Abs.  3  sind  in  beglaubigter  Form  mit  dem  Antrag  auf  Zu-
 lassung  zum  Studium  innerhalb  der  für  diesen  Studien-
 gang  geltenden  Frist  vorzulegen.

 §  5

 Zulassungsentscheidung

 (1)  Die  Entscheidung  über  die  Auswahl  trifft  das  Präsi-
 dium  –  Bereich  Bewerbung  und  Zulassung  –  auf  der
 Grundlage  der  Auswahlkriterien.

 (2)  Zugelassene  Bewerberinnen  und  Bewerber  erhal-
 ten  einen  Zulassungsbescheid,  in  dem  eine  Frist  zur
 schriftlichen  Annahme  des  Studienplatzes  und  zur  Imma-
 trikulation  bestimmt  wird.  Bei  Nichteinhaltung  dieser  Frist
 wird  der  Studienplatz  neu  vergeben.

 *  Diese  Satzung  ist  von  der  für  Hochschulen  zuständigen  Senats-
 verwaltung  am  30.  Juli  2007  bestätigt  worden.  Die  Geltungsdauer  der
 Ordnung  ist  bis  zum  30.  Juni  2008  befristet.
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(3)  Bewerberinnen  oder  Bewerber,  die  nicht  zugelas-
 sen  werden,  erhalten  einen  Ablehnungsbescheid  mit
 Begründung.

 §  6

 Inkrafttreten

 (1)  Diese  Satzung  tritt  am  Tage  nach  ihrer  Veröffentli-
 chung  in  den  Mitteilungen  (Amtsblatt  der  Freien  Universi-
 tät  Berlin)  in  Kraft.

 (2)  Gleichzeitig  tritt  die  Satzung  zur  Vergabe  von  Stu-
 dienplätzen  im  Diplomstudiengang  Mathematik  vom
 6.  Dezember  2006  (FU-Mitteilungen  Nr.  3/2007)  außer
 Kraft.
vom 17.08.2007



FU-Mitteilungen
Satzung  zur  Regelung  der  Vergabe  von  Studien-

 plätzen  für  den  Masterstudiengang  English  Studies:

 Literature,  Language,  Culture  des  Fachbereichs

 Philosophie  und  Geisteswissenschaften  der

 Freien  Universität  Berlin

 Präambel

 Auf  Grund  von  §  14  Abs.  1  Nr.  2  Teilgrundordnung  (TGO  –
 Erprobungsmodell  vom  27.  Oktober  1998,  FU-Mittei-
 lungen  Nr.  24/1998)  i.  V.  m.  §  10  des  Gesetzes  über  die
 Zulassung  zu  den  Hochschulen  des  Landes  Berlin  in  zu-
 lassungsbeschränkten  Studiengängen  (Berliner  Hoch-
 schulzulassungsgesetz  –  BerlHZG)  in  der  Fassung  der
 Bekanntmachung  der  Neufassung  vom  18.  Juni  2005
 (GVBl.  S.  393),  zuletzt  geändert  am  6.  Juli  2006  (GVBl.
 S.  714),  i.  V.  m.  §  10  Abs.  5  Satz  2  des  Gesetzes  über
 die  Hochschulen  im  Land  Berlin  (Berliner  Hoch-
 schulgesetz  –  BerlHG)  in  der  Fassung  der  Bekanntma-
 chung  der  Neufassung  vom  13.  Februar  2003  (GVBl.
 S.  81),  zuletzt  geändert  durch  Gesetz  vom  6.  Juli  2006
 (GVBl.  S.  713),  hat  der  Fachbereichsrat  des  Fach-
 bereichs  Philosophie  und  Geisteswissenschaften  der
 Freien  Universität  Berlin  am  11.  Juli  2007  folgende  Sat-
 zung  erlassen:*

 §  1

 Geltungsbereich

 Diese  Satzung  regelt  den  Zugang  zum  Studium  gemäß
 §  10  Abs.  5  Satz  2  BerlHG  und  das  Auswahlverfahren  für
 die  Vergabe  der  Studienplätze  gemäß  §  10  Abs.  1  Nr.  1
 BerlHZG  für  den  konsekutiven  Masterstudiengang  Eng-
 lish  Studies:  Literature,  Language,  Culture  des  Fachbe-
 reichs  Philosophie  und  Geisteswissenschaften  der  Frei-
 en  Universität  Berlin.

 §  2

 Studienplätze  und  Bewerbung

 (1)  Die  Zahl  der  für  den  Masterstudiengang  English
 Studies:  Literature,  Language,  Culture  zur  Verfügung
 stehenden  Studienplätze  wird  in  der  Zulassungsordnung
 der  Freien  Universität  Berlin  für  jeden  Zulassungstermin
 bestimmt.

 (2)  Der  Antrag  auf  Zulassung  ist  schriftlich  beim  Präsi-
 dium  der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Bewerbung
 und  Zulassung  –  zu  stellen.  Zulassungsanträge  können
 durch  Telefax,  E-Mail  oder  sonstige  elektronische  Me-
 dien  allein  nicht  wirksam  gestellt  werden.

 (3)  Die  Bewerbungsfrist  endet  am  15.  August  eines
 jeden  Jahres.

 (4)  Dem  Antrag  auf  Zulassung  zum  Studium  ist  der
 erste  berufsqualifizierende  Hochschulabschluss  gemäß
 §  3  Abs.  1  in  amtlich  beglaubigter  Form  beizufügen.

 (5)  Für  den  Fall,  dass  zum  Zeitpunkt  des  Bewerbungs-
 schlusses  das  Zeugnis  über  den  in  §  3  Abs.  1  genannten
 berufsqualifizierenden  Hochschulabschluss  noch  nicht
 vorgelegt  werden  kann,  kann  ersatzweise  ein  aktueller
 Leistungs-  und  Bewertungsnachweis  (Transkript)  vorge-
 legt  werden.  Voraussetzung  ist,  dass  mindestens  2/3  der
 im  Kernfach  sowie  mindestens  insgesamt  2/3  der  in  den
 das  Kernfach  ergänzenden  Studienbestandteilen  zu  er-
 zielenden  Leistungspunkte  nachgewiesen  werden  und
 das  Thema  der  Bachelorarbeit  ausgegeben  worden  ist.
 Die  Bewerbung  geht  dann  mit  dem  aktuellen  Leistungs-
 stand  in  das  Auswahlverfahren  ein.

 (6)  Die  Freie  Universität  Berlin  ist  nicht  verpflichtet,
 den  Sachverhalt  von  Amts  wegen  zu  ermitteln.

 §  3

 Zugangsvoraussetzungen

 (1)  Zugangsvoraussetzung  für  den  Masterstudien-
 gang  English  Studies:  Literature,  Language,  Culture  ist
 ein  berufsqualifizierender  deutscher  oder  ein  gleichwerti-
 ger  ausländischer  Abschluss  eines  Hochschulstudiums
 in  Englischer  Philologie  mit  einem  Anteil  an  Englischer
 Philologie,  der  dem  des  Bachelorstudiengangs  Engli-
 sche  Philologie  des  Fachbereichs  Philosophie  und  Geis-
 teswissenschaften  der  Freien  Universität  Berlin  ent-
 spricht.

 (2)  Bewerberinnen  oder  Bewerber,  deren  Mutterspra-
 che  nicht  Englisch  ist,  und  die  den  Hochschulabschluss
 nicht  an  einer  Bildungsstätte  erworben  haben,  in  der
 Englisch  Unterrichtssprache  ist,  haben  Englischkennt-
 nisse  im  Umfang  der  Niveaustufe  C  1  des  Gemeinsamen
 Europäischen  Referenzrahmen  (GER)  oder  einen  gleich-
 wertigen  Kenntnisstand  nachzuweisen.

 (3)  Über  die  Gleichwertigkeit  der  vorgelegten  Nach-
 weise  entscheidet  der  Prüfungsausschuss.  Auf  Antrag
 werden  auch  außerhalb  eines  laufenden  Bewerbungs-
 verfahrens  Nach  weise  im  Hinblick  auf  die  Gleichwertig-
 keit  geprüft.

 §  4

 Auswahlquote,  Auswahlkriterien,  Organisatorisches

 (1)  Ab  dem  Wintersemester  2007/08  werden  80  %  der
 nach  Berücksichtigung  der  Vorabquoten  verfügbar  ge-
 bliebenen  Studienplätze  durch  das  in  dieser  Satzung  ge-
 regelte  Auswahlverfahren  vergeben  (Hochschulquote).
 20  %  der  Studienplätze  werden  auf  der  Grundlage  von
 §  10  Abs.  1  Satz  1  Nr.  2  und  Satz  3  BerlHZG  vergeben.
 Die  Quote  des  §  10  Abs.  1  Satz  3  BerlHZG  beträgt  5  %.

 (2)  Die  Auswahl  erfolgt  nach

 *  Diese  Ordnung  ist  von  der  für  Hochschulen  zuständigen  Senats-
 verwaltung  am  30.  Juli  2007  bestätigt  worden.  Die  Geltungsdauer  der
 Ordnung  ist  bis  zum  30.  Juni  2008  befristet.
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1.  dem  Grad  der  Qualifikation,  die  sich  nach  dem  Ergeb-
 nis  der  Prüfung  des  vorangegangenen  Studiengangs
 bemisst  (§  10  Abs.  2  Nr.  1  BerlHZG),

 2.  einer  Gewichtung  von  Studienfächern  des  vorange-
 gangenen  Studiengangs,  die  über  die  fachspezifische
 Motivation  und  Eignung  Auskunft  geben  (§  10  Abs.  2
 Nr.  4  BerlHZG):

 (3)  Auswahl  nach  Abs.  2  Nr.  1:

 Nach  der  Note  des  Abschlusses  gemäß  §  3  Abs.  1  wer-
 den  85  %  der  im  Rahmen  der  Hochschulquote  zur  Verfü-
 gung  stehenden  Studienplätze  vergeben.

 (4)  Auswahl  nach  Abs.  2  Nr.  1  und  2:

 Die  verbleibenden  15  %  der  im  Rahmen  der  Hochschul-
 quote  zur  Verfügung  stehenden  Studienplätze  werden
 nach  Abs.  2  Nr.  1  und  2  vergeben.  Gewichtungsmaßstab
 ist  der  in  Leistungspunkten  ausgedrückte  Umfang  folgen-
 der  Studienfächer:

 –  Allgemeine  und  Vergleichende  Literaturwissenschaft,

 –  Nordamerikastudien,

 –  Lateinamerikastudien,

 –  Deutsche  Philologie  oder

 –  eine  andere  fremdsprachliche  Philologie.

 (5)  Für  die  Durchführung  des  Auswahlverfahrens  wer-
 den  mindestens  zwei  Auswahlbeauftragte  eingesetzt.
 Diese  werden  von  der  Dekanin  oder  dem  Dekan  im  Auf-
 trag  des  Präsidiums  bestimmt.  Sie  müssen  im  Masterstu-
 diengang  English  Studies:  Literature,  Language,  Culture
 prüfungsberechtigt  sein  und  in  einem  hauptberuflichen
 Beschäftigungsverhältnis  zur  Freien  Universität  Berlin
 stehen.  Eine  Vertretung  ist  nicht  zulässig.

 §  5

 Erstellen  einer  Rangliste

 Nach  Abschluss  des  Auswahlverfahrens  wird  auf  der
 Grundlage  der  im  Verfahren  erzielten  Ergebnisse  eine
 Rangliste  gebildet.  Besteht  nach  Abschluss  des  Aus-
 wahlverfahrens  Ranggleichheit,  so  wird  die  Rangfolge
 gemäß  §  8  a  BerlHZG  ermittelt.

 §  6

 Zulassungsentscheidung

 (1)  Die  Entscheidung  über  die  Auswahl  trifft  das  Präsi-
 dium  –  Bereich  Bewerbung  und  Zulassung  –  auf  der
 Grundlage  der  ermittelten  Rangfolge.

 (2)  Ausgewählte  Bewerberinnen  und  Bewerber  erhal-
 ten  einen  Zulassungsbescheid,  in  dem  eine  Frist  zur
 schriftlichen  Annahme  des  Studienplatzes  und  zur  Imma-
 trikulation  bestimmt  wird.  Bei  Nichteinhaltung  dieser  Frist
 wird  der  Studienplatz  gemäß  der  vom  Bereich  Bewer-
 bung  und  Zulassung  aufgestellten  Rangliste  neu  verge-
 ben.

 (3)  Bewerberinnen  und  Bewerber,  die  auf  der  Grundla-
 ge  des  Transkripts  ausgewählt  wurden,  erhalten  eine  Zu-
 lassung  unter  Vorbehalt  und  können  sich  für  das  erste
 Fachsemester  befristet  immatrikulieren.  Spätestens  bei
 der  Rückmeldung  zum  zweiten  Fachsemester  ist  der  ers-
 te  berufsqualifizierende  Hochschulabschluss  vorzule-
 gen.

 (4)  Bewerberinnen  oder  Bewerber,  die  nicht  zugelas-
 sen  werden,  erhalten  einen  Ablehnungsbescheid  mit
 Begründung.

 §  7

 Aufbewahrung  der  Unterlagen  und  Einsichtnahme

 (1)  Die  in  dem  Auswahlverfahren  eingereichten  Unter-
 lagen  sind  in  der  Verwaltung  des  Fachbereichs  Philoso-
 phie  und  Geisteswissenschaften  bis  zur  Bestandskraft
 der  Entscheidung  und  im  Falle  eines  Rechtsstreits  bis  zur
 rechtskräftigen  Entscheidung  aufzubewahren.

 (2)  Den  Bewerberinnen  oder  Bewerbern  ist  auf
 Wunsch  Einsicht  in  die  Ranglisten  (ohne  Namen)  zu
 gewähren.

 §  8

 Inkrafttreten

 Diese  Satzung  tritt  am  Tage  ihrer  Veröffentlichung  in  den
 Mitteilungen  (Amtsblatt  der  Freien  Universität  Berlin)  in
 Kraft.
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Satzung  zur  Regelung  der  Vergabe  von  Studien-

 plätzen  für  den  Masterstudiengang

 Musikwissenschaft

 Präambel

 Auf  Grund  von  §  14  Abs.  1  Nr.  2  Teilgrundordnung  (TGO  –
 Erprobungsmodell  vom  27.  Oktober  1998,  FU-Mittei-
 lungen  Nr.  24/1998)  i.  V.  m.  §  10  des  Gesetzes  über  die
 Zulassung  zu  den  Hochschulen  des  Landes  Berlin  in  zu-
 lassungsbeschränkten  Studiengängen  (Berliner  Hoch-
 schulzulassungsgesetz  –  BerlHZG)  in  der  Fassung  der
 Bekanntmachung  der  Neufassung  vom  18.  Juni  2005
 (GVBl.  S.  393),  zuletzt  geändert  am  6.  Juli  2006  (GVBl.
 S.  714),  i.  V.  m.  §  10  Abs.  5  Satz  2  des  Gesetzes  über
 die  Hochschulen  im  Land  Berlin  (Berliner  Hoch-
 schulgesetz  –  BerlHG)  in  der  Fassung  der  Bekanntma-
 chung  der  Neufassung  vom  13.  Februar  2003  (GVBl.
 S.  81),  zuletzt  geändert  durch  Gesetz  vom  6.  Juli  2006
 (GVBl.  S.  713),  hat  der  Fachbereichsrat  des  Fachbe-
 reichs  Philosophie  und  Geisteswissenschaften  der
 Freien  Universität  Berlin  am  18.  Juli  2007  folgende  Sat-
 zung  erlassen:*

 §  1

 Geltungsbereich

 Diese  Satzung  regelt  den  Zugang  zum  Studium  gemäß
 §  10  Abs.  5  Satz  2  BerlHG  und  das  Auswahlverfahren  für
 die  Vergabe  der  Studienplätze  gemäß  §  10  Abs.  1  Nr.  1
 BerlHZG  für  den  konsekutiven  Masterstudiengang  Mu-
 sikwissenschaft  des  Fachbereichs  Philosophie  und  Geis-
 teswissenschaften  der  Freien  Universität  Berlin.

 §  2

 Studienplätze  und  Bewerbung

 (1)  Die  Zahl  der  für  den  Masterstudiengang  Musikwis-
 senschaft  zur  Verfügung  stehenden  Studienplätze  wird  in
 der  Zulassungsordnung  der  Freien  Universität  Berlin  für
 jeden  Zulassungstermin  bestimmt.

 (2)  Der  Antrag  auf  Zulassung  ist  schriftlich  beim  Präsi-
 dium  der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Bewerbung
 und  Zulassung  –  zu  stellen.  Zulassungsanträge  können
 durch  Telefax,  E-Mail  oder  sonstige  elektronische  Me-
 dien  allein  nicht  wirksam  gestellt  werden.

 (3)  Die  Bewerbungsfrist  endet  am  15.  August  eines
 jeden  Jahres.

 (4)  Dem  Antrag  auf  Zulassung  zum  Studium  ist  der
 erste  berufsqualifizierende  Hochschulabschluss  gemäß
 §  3  Abs.  1  in  amtlich  beglaubigter  Form  beizufügen.

 (5)  Für  den  Fall,  dass  zum  Zeitpunkt  des  Bewerbungs-
 schlusses  das  Zeugnis  über  den  in  §  3  Abs.  1  genannten
 berufsqualifizierenden  Hochschulabschluss  noch  nicht
 vorgelegt  werden  kann,  kann  ersatzweise  ein  aktueller
 Leistungs-  und  Bewertungsnachweis  (Transkript)  vorge-
 legt  werden.  Voraussetzung  ist,  dass  mindestens  2/3  der
 im  Kernfach  sowie  mindestens  insgesamt  2/3  der  in  den
 das  Kernfach  ergänzenden  Studienbestandteilen  zu  er-
 zielenden  Leistungspunkte  nachgewiesen  werden  und
 das  Thema  der  Bachelorarbeit  ausgegeben  worden  ist.
 Die  Bewerbung  geht  dann  mit  dem  aktuellen  Leistungs-
 stand  in  das  Auswahlverfahren  ein.

 (6)  Die  Freie  Universität  Berlin  ist  nicht  verpflichtet,
 den  Sachverhalt  von  Amts  wegen  zu  ermitteln.

 §  3

 Zugangsvoraussetzungen

 (1)  Zugangsvoraussetzung  für  den  Masterstudien-
 gang  Musikwissenschaft  ist  ein  berufsqualifizierender
 deutscher  oder  ein  gleichwertiger  ausländischer  Ab-
 schluss  eines  musikalischen,  geistes-  oder  naturwissen-
 schaftlichen  Hochschulstudiums  mit  einem  musiktheore-
 tischen  Studienanteil  (Harmonielehre  und  Kontrapunkt)
 im  Umfang  von  mindestens  30  Leistungspunkten.

 (2)  Bewerberinnen  oder  Bewerber,  deren  Mutterspra-
 che  nicht  Englisch  ist,  und  die  den  Hochschulabschluss
 nicht  an  einer  Bildungsstätte  erworben  haben,  in  der
 Englisch  Unterrichtssprache  ist,  haben  Englischkennt-
 nisse  im  Umfang  der  Niveaustufe  B  2  des  Gemeinsamen
 Europäischen  Referenzrahmen  (GER)  oder  einen  gleich-
 wertigen  Kenntnisstand  nachzuweisen.

 (3)  Bei  Bewerberinnen  und  Bewerbern,  deren  Mutter-
 sprache  nicht  Deutsch  ist  und  die  ihren  Studienabschluss
 an  einer  ausländischen  Hochschule  oder  gleichgestell-
 ten  Einrichtung  erworben  haben,  ist  der  Nachweis  von
 Deutschkenntnissen  zu  erbringen.  Dies  kann  durch  das
 Bestehen  der  Deutschen  Sprachprüfung  für  den  Hoch-
 schulzugang  (DSH)  oder  durch  Nachweis  eines  gleich-
 wertigen  Kenntnisstandes  gemäß  der  Ordnung  für  die
 Deutsche  Sprachprüfung  für  den  Hochschulzugang  aus-
 ländischer  Studienbewerberinnen  und  Studienbewerber
 an  der  Freien  Universität  Berlin  erfolgen.

 (4)  Über  die  Gleichwertigkeit  der  vorgelegten  Nach-
 weise  entscheidet  der  Prüfungsausschuss.  Auf  Antrag
 werden  auch  außerhalb  eines  laufenden  Bewerbungs-
 verfahrens  Nachweise  im  Hinblick  auf  die  Gleichwertig-
 keit  geprüft.

 §  4

 Auswahlquote,  Auswahlkriterien,  Organisatorisches

 (1)  Ab  dem  Wintersemester  2007/08  werden  80  %  der
 nach  Berücksichtigung  der  Vorabquoten  verfügbar  ge-
 bliebenen  Studienplätze  durch  das  in  dieser  Satzung  ge-
 regelte  Auswahlverfahren  vergeben  (Hochschulquote).
 20  %  der  Studienplätze  werden  auf  der  Grundlage  von

 *  Diese  Ordnung  ist  von  der  für  Hochschulen  zuständigen  Senats-
 verwaltung  am  30.  Juli  2007  bestätigt  worden.  Die  Geltungsdauer  der
 Ordnung  ist  bis  zum  30.  Juni  2008  befristet.
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§  10  Abs.  1  Satz  1  Nr.  2  und  Satz  3  BerlHZG  vergeben.
 Die  Quote  des  §  10  Abs.  1  Satz  3  BerlHZG  beträgt  5  %.

 (2)  Die  Auswahl  erfolgt  nach

 1.  dem  Grad  der  Qualifikation,  die  sich  nach  dem  Ergeb-
 nis  der  Prüfung  des  vorangegangenen  Studiengangs
 bemisst  (§  10  Abs.  2  Nr.  1  BerlHZG),

 2.  einer  Gewichtung  von  Studienfächern  des  vorange-
 gangenen  Studiengangs,  die  über  die  fachspezifische
 Motivation  und  Eignung  Auskunft  geben  (§  10  Abs.  2
 Nr.  4  BerlHZG):

 (3)  Auswahl  nach  Abs.  2  Nr.  1:

 Nach  der  Note  des  Abschlusses  gemäß  §  3  Abs.  1  wer-
 den  85  %  der  im  Rahmen  der  Hochschulquote  zur  Verfü-
 gung  stehenden  Studienplätze  vergeben.

 (4)  Auswahl  nach  Abs.  2  Nr.  1  und  2:

 Die  verbleibenden  15  %  der  im  Rahmen  der  Hochschul-
 quote  zur  Verfügung  stehenden  Studienplätze  werden
 nach  Abs.  2  Nr.  1  und  2  vergeben.  Gewichtungsmaßstab
 ist  der  in  Leistungspunkten  ausgedrückte  Umfang  von
 Studienfächern  oder  gleichgestellten  Studiengangsbe-
 standteilen  (Modulangebote)  gemäß  §  3  Abs.  1,  die  nicht
 der  Erfüllung  der  Zugangsvoraussetzung  dienen.

 (5)  Für  die  Durchführung  des  Auswahlverfahrens  wer-
 den  mindestens  zwei  Auswahlbeauftragte  eingesetzt.
 Diese  werden  von  der  Dekanin  oder  dem  Dekan  im  Auf-
 trag  des  Präsidiums  bestimmt.  Sie  müssen  im  Masterstu-
 diengang  Musikwissenschaft  prüfungsberechtigt  sein
 und  in  einem  hauptberuflichen  Beschäftigungsverhältnis
 zur  Freien  Universität  Berlin  stehen.  Eine  Vertretung  ist
 nicht  zulässig.

 §  5

 Erstellen  einer  Rangliste

 Nach  Abschluss  des  Auswahlverfahrens  wird  auf  der
 Grundlage  der  im  Verfahren  erzielten  Ergebnisse  eine
 Rangliste  gebildet.  Besteht  nach  Abschluss  des  Aus-
 wahlverfahrens  Ranggleichheit,  so  wird  die  Rangfolge
 gemäß  §  8  a  BerlHZG  ermittelt.

 §  6  Zulassungsentscheidung

 (1)  Die  Entscheidung  über  die  Auswahl  trifft  das  Präsi-
 dium  –  Bereich  Bewerbung  und  Zulassung  –  auf  der
 Grundlage  der  ermittelten  Rangfolge.

 (2)  Ausgewählte  Bewerberinnen  und  Bewerber  erhal-
 ten  einen  Zulassungsbescheid,  in  dem  eine  Frist  zur
 schriftlichen  Annahme  des  Studienplatzes  und  zur  Imma-
 trikulation  bestimmt  wird.  Bei  Nichteinhaltung  dieser  Frist
 wird  der  Studienplatz  gemäß  der  vom  Bereich  Bewer-
 bung  und  Zulassung  aufgestellten  Rangliste  neu  verge-
 ben.

 (3)  Bewerberinnen  und  Bewerber,  die  auf  der  Grundla-
 ge  des  Transkripts  ausgewählt  wurden,  erhalten  eine  Zu-
 lassung  unter  Vorbehalt  und  können  sich  für  das  erste
 Fachsemester  befristet  immatrikulieren.  Spätestens  bei
 der  Rückmeldung  zum  zweiten  Fachsemester  ist  der  ers-
 te  berufsqualifizierende  Hochschulabschluss  vorzule-
 gen.

 (4)  Bewerberinnen  oder  Bewerber,  die  nicht  zugelas-
 sen  werden,  erhalten  einen  Ablehnungsbescheid  mit
 Begründung.

 §  7

 Aufbewahrung  der  Unterlagen  und  Einsichtnahme

 (1)  Die  in  dem  Auswahlverfahren  eingereichten  Unter-
 lagen  sind  in  der  Verwaltung  des  Fachbereichs  Philoso-
 phie  und  Geisteswissenschaften  bis  zur  Bestandskraft
 der  Entscheidung  und  im  Falle  eines  Rechtsstreits  bis  zur
 rechtskräftigen  Entscheidung  aufzubewahren.

 (2)  Den  Bewerberinnen  oder  Bewerbern  ist  auf
 Wunsch  Einsicht  in  die  Ranglisten  (ohne  Namen)  zu
 gewähren.

 §  8

 Inkrafttreten

 Diese  Satzung  tritt  am  Tage  ihrer  Veröffentlichung  in  den
 Mitteilungen  (Amtsblatt  der  Freien  Universität  Berlin)  in
 Kraft.
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Satzung  zur  Regelung  der  Vergabe  von  Studien-

 plätzen  im  Masterstudiengang  Philosophie

 Präambel

 Auf  Grund  von  §  14  Abs.  1  Nr.  2  Teilgrundordnung  (TGO  –
 Erprobungsmodell  vom  27.  Oktober  1998,  FU-Mittei-
 lungen  Nr.  24/1998)  i.  V.  m.  §  10  des  Gesetzes  über  die
 Zulassung  zu  den  Hochschulen  des  Landes  Berlin  in  zu-
 lassungsbeschränkten  Studiengängen  (Berliner  Hoch-
 schulzulassungsgesetz  –  BerlHZG)  in  der  Fassung  der
 Bekanntmachung  der  Neufassung  vom  18.  Juni  2005
 (GVBl.  S.  393),  zuletzt  geändert  am  6.  Juli  2006  (GVBl.
 S.  714),  i.  V.  m.  §  10  Abs.  5  Satz  2  des  Gesetzes  über
 die  Hochschulen  im  Land  Berlin  (Berliner  Hochschulge-
 setz  –  BerlHG)  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  der
 Neufassung  vom  13.  Februar  2003  (GVBl.  S.  81),  zuletzt
 geändert  durch  Gesetz  vom  6.  Juli  2006  (GVBl.  S.  713),
 hat  der  Fachbereichsrat  des  Fachbereichs  Philosophie
 und  Geisteswissenschaften  der  Freien  Universität  Berlin
 am  18.  Juli  2007  folgende  Satzung  erlassen:*

 §  1

 Geltungsbereich

 Diese  Satzung  regelt  den  Zugang  zum  Studium  gemäß
 §  10  Abs.  5  Satz  2  BerlHG  und  das  Auswahlverfahren  für
 die  Vergabe  der  Studienplätze  gemäß  §  10  Abs.  1  Nr.  1
 BerlHZG  für  den  konsekutiven  Masterstudiengang  Philo-
 sophie  des  Fachbereiches  Philosophie  und  Geisteswis-
 senschaften  der  Freien  Universität  Berlin.

 §  2

 Studienplätze  und  Bewerbung

 (1)  Die  Zahl  der  für  den  Masterstudiengang  Philoso-
 phie  zur  Verfügung  stehenden  Studienplätze  wird  in  der
 Zulassungsordnung  der  Freien  Universität  Berlin  für  je-
 den  Zulassungstermin  bestimmt.

 (2)  Der  Antrag  auf  Zulassung  ist  schriftlich  beim  Präsi-
 dium  der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Bewerbung
 und  Zulassung  –  zu  stellen.  Zulassungsanträge  können
 durch  Telefax,  E-Mail  oder  sonstige  elektronische  Me-
 dien  allein  nicht  wirksam  gestellt  werden.

 (3)  Die  Bewerbungsfrist  endet  am  15.  August  eines
 jeden  Jahres.

 (4)  Dem  Antrag  auf  Zulassung  zum  Studium  ist  der
 erste  berufsqualifizierende  Hochschulabschluss  gemäß
 §  3  Abs.  1  in  amtlich  beglaubigter  Form  beizufügen.

 (5)  Für  den  Fall,  dass  zum  Zeitpunkt  des  Bewerbungs-
 schlusses  das  Zeugnis  über  den  in  §  3  Abs.  1  genannten
 berufsqualifizierenden  Hochschulabschluss  noch  nicht

 vorgelegt  werden  kann,  kann  ersatzweise  ein  aktueller
 Leistungs-  und  Bewertungsnachweis  (Transkript)  vorge-
 legt  werden.  Voraussetzung  ist,  dass  mindestens  2/3  der
 im  Kernfach  sowie  mindestens  insgesamt  2/3  der  in  den
 das  Kernfach  ergänzenden  Studienbestandteilen  zu  er-
 zielenden  Leistungspunkte  nachgewiesen  werden  und
 das  Thema  der  Bachelorarbeit  ausgegeben  worden  ist.
 Die  Bewerbung  geht  dann  mit  dem  aktuellen  Leistungs-
 stand  in  das  Auswahlverfahren  ein.

 (6)  Die  Freie  Universität  Berlin  ist  nicht  verpflichtet,
 den  Sachverhalt  von  Amts  wegen  zu  ermitteln.

 §  3

 Zugangsvoraussetzungen

 (1)  Zugangsvoraussetzung  für  den  Masterstudien-
 gang  Philosophie  ist  ein  berufsqualifizierender  deutscher
 oder  gleichwertiger  ausländischer  Abschluss  eines
 Hochschulstudiums  im  Fach  Philosophie  mit  einem  Phi-
 losophieanteil  von  mindestens  60  Leistungspunkten.

 (2)  Darüber  hinaus  sind  Kenntnisse

 a)  der  englischen  Sprache  auf  der  Niveaustufe  B  2  des
 Gemeinsamen  Europäischen  Referenzrahmens  für
 Sprachen  (GER)  und

 b)  der  lateinischen  Sprache  durch  das  Latinum  oder  des
 Altgriechischischen  durch  das  Graecum  oder  der  fran-
 zösischen,  spanischen,  italienischen,  russischen  oder
 der  chinesischen  Sprache,  auf  der  Niveaustufe  B  2
 GER,  oder  jeweils  ein  gleichwertiger  Kenntnisstand
 nachzuweisen.

 (3)  Bei  Bewerberinnen  und  Bewerbern,  deren  Mutter-
 sprache  nicht  Deutsch  ist  und  die  ihren  Studienabschluss
 an  einer  ausländischen  Hochschule  oder  gleichgestell-
 ten  Einrichtung  erworben  haben,  ist  der  Nachweis  von
 Deutschkenntnissen  zu  erbringen.  Dies  kann  durch  das
 Bestehen  der  Deutschen  Sprachprüfung  für  den  Hoch-
 schulzugang  (DSH)  oder  durch  Nachweis  eines  gleich-
 wertigen  Kenntnisstandes  gemäß  der  Ordnung  für  die
 Deutsche  Sprachprüfung  für  den  Hochschulzugang  aus-
 ländischer  Studienbewerberinnen  und  Studienbewerber
 an  der  Freien  Universität  Berlin  erfolgen.

 (4)  Über  die  Gleichwertigkeit  der  vorgelegten  Nach-
 weise  gemäß  Abs.  1  bis  3  entscheidet  der  Prüfungsaus-
 schuss.  Auf  Antrag  werden  auch  außerhalb  eines  laufen-
 den  Bewerbungsverfahrens  Nachweise  im  Hinblick  auf
 die  Gleichwertigkeit  geprüft.

 §  4

 Auswahlquote,  Auswahlkriterien,  Organisatorisches

 (1)  Ab  dem  Wintersemester  2007/08  werden  80  %  der
 nach  Berücksichtigung  der  Vorabquoten  verfügbar  ge-
 bliebenen  Studienplätze  durch  das  in  dieser  Satzung  ge-
 regelte  Auswahlverfahren  vergeben  (Hochschulquote).
 20  %  der  Studienplätze  werden  auf  der  Grundlage  von

 *  Diese  Ordnung  ist  von  der  für  Hochschulen  zuständigen  Senats-
 verwaltung  am  30.  Juli  2007  bestätigt  worden.  Die  Geltungsdauer  der
 Ordnung  ist  bis  zum  30.  Juni  2008  befristet.
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§  10  Abs.  1  Satz  1  Nr.  2  und  Satz  3  BerlHZG  vergeben.
 Die  Quote  des  §  10  Abs.  1  Satz  3  BerlHZG  beträgt  5  %.

 (2)  Die  Auswahl  erfolgt  nach

 1.  dem  Grad  der  Qualifikation,  die  sich  nach  dem  Ergeb-
 nis  der  Prüfung  des  vorangegangenen  Studiengangs
 bemisst  (§  10  Abs.  2  Nr.  1  BerlHZG),

 2.  dem  Ergebnis  eines  mit  den  Bewerberinnen  oder  Be-
 werbern  durchzuführenden  Gesprächs  gemäß  §  5,
 das  Aufschluss  über  deren  Motivation  und  Eignung  für
 den  Masterstudiengang  Philosophie  geben  soll  (§  10
 Abs.  2  Nr.  6  BerlHZG).

 (3)  Auswahl  nach  Abs.  2  Nr.  1:

 Nach  der  Note  des  Abschlusses  gemäß  §  3  Abs.  1  wer-
 den  85  %  der  im  Rahmen  der  Hochschulquote  zur  Verfü-
 gung  stehenden  Studienplätze  vergeben.

 (4)  Auswahl  nach  Abs.  2  Nr.  1  und  2:

 Die  verbleibenden  15  %  der  im  Rahmen  der  Hochschul-
 quote  zur  Verfügung  stehenden  Studienplätze  werden
 nach  Abs.  2  Nr.  1  und  2  vergeben.

 (5)  Für  die  Durchführung  dieses  Teils  des  Auswahlver-
 fahrens  werden  für  den  Masterstudiengang  Philosophie
 Auswahlbeauftragte  eingesetzt.  Diese  werden  von  der
 Dekanin  oder  dem  Dekan  im  Auftrag  des  Präsidiums  der
 Freien  Universität  bestimmt.  Sie  müssen  im  Masterstu-
 diengang  Philosophie  prüfungsberechtigt  sein  und  in
 einem  hauptberuflichen  Beschäftigungsverhältnis  zur
 Freien  Universität  Berlin  stehen.  Eine  Vertretung  ist  nicht
 zulässig.

 §  5

 Auswahlgespräch

 (1)  Das  Auswahlgespräch  wird  von  den  Auswahl-
 beauftragten  gemäß  §  4  Abs.  5  durchgeführt,  ist  nicht
 öffentlich  und  dauert  ca.  20  Minuten  je  Bewerberin  oder
 Bewerber.

 (2)  Zum  Auswahlgespräch  werden  Bewerberinnen
 oder  Bewerber  durch  einen  der  Auswahlbeauftragten
 schriftlich  unter  Angabe  von  Zeitpunkt  und  Ort  eingela-
 den.  Die  Ladung  ist  rechtzeitig  erfolgt,  wenn  sie  mindes-
 tens  10  Werktage  vor  dem  Auswahlgespräch  abgesandt
 wurde.

 (3)  Über  den  Verlauf  des  Auswahlgesprächs  wird  eine
 Niederschrift  gefertigt,  die  die  wesentlichen  Gründe  für

 die  Beurteilung  der  Bewerberin  oder  des  Bewerbers  ent-
 hält.

 §  6

 Zulassungsentscheidung

 (1)  Die  Entscheidung  über  die  Auswahl  trifft  das  Präsi-
 dium  der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Bewerbung
 und  Zulassung  –  auf  der  Grundlage  des  Ergebnisses  des
 Auswahlverfahrens.

 (2)  Ausgewählte  Bewerberinnen  und  Bewerber  erhal-
 ten  einen  Zulassungsbescheid,  in  dem  eine  Frist  zur
 schriftlichen  Annahme  des  Studienplatzes  und  zur  Imma-
 trikulation  bestimmt  wird.  Bei  Nichteinhaltung  dieser  Frist
 wird  der  Studienplatz  gemäß  der  vom  Bereich  Bewer-
 bung  und  Zulassung  aufgestellten  Rangliste  neu  verge-
 ben.

 (3)  Bewerberinnen  und  Bewerber,  die  auf  der  Grundla-
 ge  des  Transkripts  ausgewählt  wurden,  erhalten  eine  Zu-
 lassung  unter  Vorbehalt  und  können  sich  für  das  erste
 Fachsemester  befristet  immatrikulieren.  Spätestens  bei
 der  Rückmeldung  zum  zweiten  Fachsemester  ist  der  ers-
 te  berufsqualifizierende  Hochschulabschluss  vorzule-
 gen.

 (4)  Bewerberinnen  oder  Bewerber,  die  nicht  zugelas-
 sen  werden,  erhalten  einen  Ablehnungsbescheid  mit
 Begründung.

 §  7

 Aufbewahrung  der  Unterlagen  und  Einsichtnahme

 (1)  Die  in  dem  Auswahlverfahren  eingereichten  Unter-
 lagen  sind  in  der  Verwaltung  des  Fachbereichs  Philoso-
 phie  und  Geisteswissenschaften  bis  zur  Bestandskraft
 der  Entscheidung  und  im  Falle  eines  Rechtsstreits  bis  zur
 rechtskräftigen  Entscheidung  aufzubewahren.

 (2)  Den  Bewerberinnen  oder  Bewerbern  ist  auf
 Wunsch  Einsicht  in  die  Ranglisten  (ohne  Namen)  zu
 gewähren.

 §  8

 Inkrafttreten

 Diese  Satzung  tritt  am  Tage  ihrer  Veröffentlichung  in  den
 Mitteilungen  (Amtsblatt  der  Freien  Universität  Berlin)  in
 Kraft.
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Satzung  zur  Regelung  der  Vergabe  von  Studien-

 plätzen  im  Masterstudiengang

 Romanische  Literaturwissenschaft

 Präambel

 Auf  Grund  von  §  14  Abs.  1  Nr.  2  Teilgrundordnung  (TGO  –
 Erprobungsmodell  vom  27.  Oktober  1998,  FU-Mittei-
 lungen  Nr.  24/1998)  i.  V.  m.  §  10  des  Gesetzes  über  die
 Zulassung  zu  den  Hochschulen  des  Landes  Berlin  in  zu-
 lassungsbeschränkten  Studiengängen  (Berliner  Hoch-
 schulzulassungsgesetz  –  BerlHZG)  in  der  Fassung  der
 Bekanntmachung  der  Neufassung  vom  18.  Juni  2005
 (GVBl.  S.  393),  zuletzt  geändert  am  6.  Juli  2006  (GVBl.
 S.  714),  i.  V.  m.  §  10  Abs.  5  Satz  2  des  Gesetzes  über
 die  Hochschulen  im  Land  Berlin  (Berliner  Hochschulge-
 setz  –  BerlHG)  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  der
 Neufassung  vom  13.  Februar  2003  (GVBl.  S.  81),  zuletzt
 geändert  durch  Gesetz  vom  6.  Juli  2006  (GVBl.  S.  713),
 hat  der  Fachbereichsrat  des  Fachbereichs  Philosophie
 und  Geisteswissenschaften  der  Freien  Universität  Berlin
 am  11.  Juli  2007  folgende  Satzung  erlassen:*

 §  1

 Geltungsbereich

 Diese  Satzung  regelt  den  Zugang  zum  Studium  gemäß
 §  10  Abs.  5  Satz  2  BerlHG  und  das  Auswahlverfahren  für
 die  Vergabe  der  Studienplätze  gemäß  §  10  Abs.  1  Nr.  1
 BerlHZG  für  den  konsekutiven  Masterstudiengang  Ro-
 manische  Literaturwissenschaft  des  Fachbereiches  Phi-
 losophie  und  Geisteswissenschaften  der  Freien  Univer-
 sität  Berlin.

 §  2

 Studienplätze  und  Bewerbung

 (1)  Die  Zahl  der  für  den  Masterstudiengang  Romani-
 sche  Literaturwissenschaft  zur  Verfügung  stehenden
 Studienplätze  wird  in  der  Zulassungsordnung  der  Freien
 Universität  Berlin  für  jeden  Zulassungstermin  bestimmt.

 (2)  Der  Antrag  auf  Zulassung  ist  schriftlich  beim  Präsi-
 dium  der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Bewerbung
 und  Zulassung  –  zu  stellen.  Zulassungsanträge  können
 durch  Telefax,  E-Mail  oder  sonstige  elektronische  Me-
 dien  allein  nicht  wirksam  gestellt  werden.

 (3)  Die  Bewerbungsfrist  endet  am  15.  August  eines
 jeden  Jahres.

 (4)  Dem  Antrag  auf  Zulassung  zum  Studium  ist  der
 erste  berufsqualifizierende  Hochschulabschluss  gemäß
 §  3  Abs.  1  in  amtlich  beglaubigter  Form  beizufügen.

 (5)  )  Für  den  Fall,  dass  zum  Zeitpunkt  des  Bewer-
 bungsschlusses  das  Zeugnis  über  den  in  §  3  Abs.  1  ge-
 nannten  berufsqualifizierenden  Hochschulabschluss
 noch  nicht  vorgelegt  werden  kann,  kann  ersatzweise  ein
 aktueller  Leistungs-  und  Bewertungsnachweis  (Trans-
 kript)  vorgelegt  werden.  Voraussetzung  ist,  dass  mindes-
 tens  40  Leistungspunkte  in  romanischer  Philologie,  darü-
 ber  hinaus  Studien-  und  Prüfungsleistungen  im  Umfang
 von  mindestens  80  weiteren  Leistungspunkten  nachge-
 wiesen  werden  und  das  Thema  der  Bachelorarbeit  aus-
 gegeben  worden  ist.  Die  Bewerbung  geht  dann  mit  dem
 aktuellen  Leistungsstand  in  das  Auswahlverfahren  ein.

 (6)  Die  Freie  Universität  Berlin  ist  nicht  verpflichtet,
 den  Sachverhalt  von  Amts  wegen  zu  ermitteln.

 §  3

 Zugangsvoraussetzungen

 (1)  Zugangsvoraussetzung  für  den  Masterstudien-
 gang  Romanische  Literaturwissenschaft  ist  ein  berufs-
 qualifizierender  deutscher  oder  gleichwertiger  ausländi-
 scher  Abschluss  eines  Hochschulstudiums  in  einer  Ro-
 manischen  Philologie  mit  einem  Anteil  an  romanischer
 Philologie  im  Umfang  von  mindestens  60  Leistungspunk-
 ten.

 (2)  In  den  Schwerpunktsprachen  gemäß  §  2  Abs.  1,
 §  5  S.  1  Buchst.  a)  bis  c)  der  Studienordnung  für  den
 Masterstudiengang  Romanische  Literaturwissenschaft
 (Französisch,  Italienisch  und  Spanisch)  sind  Kenntnisse
 auf  der  Niveaustufe  B  2  des  Gemeinsamen  Europäi-
 schen  Referenzrahmens  für  Sprachen  (GER)  oder  ein
 gleichwertiger  Kenntnisstand  nachzuweisen.

 (3)  Bewerberinnen  oder  Bewerber,  deren  Mutterspra-
 che  nicht  Englisch  ist,  und  die  den  Hochschulabschluss
 nicht  an  einer  Bildungsstätte  erworben  haben,  in  der
 Englisch  Unterrichtssprache  ist,  haben  Englischkennt-
 nisse  im  Umfang  der  Niveaustufe  B  2  (GER)  oder  einen
 gleichwertigen  Kenntnisstand  nachzuweisen.

 (4)  Bei  Bewerberinnen  und  Bewerbern,  deren  Mutter-
 sprache  nicht  Deutsch  ist  und  die  ihren  Studienabschluss
 an  einer  ausländischen  Hochschule  oder  gleichgestell-
 ten  Einrichtung  erworben  haben,  ist  der  Nachweis  von
 Deutschkenntnissen  zu  erbringen.  Dies  kann  durch  das
 Bestehen  der  Deutschen  Sprachprüfung  für  den  Hoch-
 schulzugang  (DSH)  oder  durch  Nachweis  eines  gleich-
 wertigen  Kenntnisstandes  gemäß  der  Ordnung  für  die
 Deutsche  Sprachprüfung  für  den  Hochschulzugang  aus-
 ländischer  Studienbewerberinnen  und  Studienbewerber
 an  der  Freien  Universität  Berlin  erfolgen.

 (5)  Über  die  Gleichwertigkeit  der  vorgelegten  Nach-
 weise  entscheidet  der  Prüfungsausschuss.  Auf  Antrag
 werden  auch  außerhalb  eines  laufenden  Bewerbungs-
 verfahrens  Nachweise  im  Hinblick  auf  die  Gleichwertig-
 keit  geprüft.

 *  Diese  Ordnung  ist  von  der  für  Hochschulen  zuständigen  Senats-
 verwaltung  am  30.  Juli  2007  bestätigt  worden.  Die  Geltungsdauer  der
 Ordnung  ist  bis  zum  30.  Juni  2008  befristet.
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§  4

 Auswahlquote,  Auswahlkriterien,  Organisatorisches

 (1)  Ab  dem  Wintersemester  2007/08  werden  80  %  der
 nach  Berücksichtigung  der  Vorabquoten  verfügbar  ge-
 bliebenen  Studienplätze  durch  das  in  dieser  Satzung  ge-
 regelte  Auswahlverfahren  vergeben  (Hochschulquote).
 20  %  der  Studienplätze  werden  auf  der  Grundlage  von
 §  10  Abs.  1  Satz  1  Nr.  2  und  Satz  3  BerlHZG  vergeben.
 Die  Quote  des  §  10  Abs.  1  Satz  3  BerlHZG  beträgt  5  %.

 (2)  Die  Auswahl  erfolgt  nach

 1.  dem  Grad  der  Qualifikation,  die  sich  nach  dem  Ergeb-
 nis  der  Prüfung  des  vorangegangenen  Studiengangs
 bemisst  (§  10  Abs.  2  Nr.  1  BerlHZG),

 2.  dem  Ergebnis  eines  mit  den  Bewerberinnen  oder  Be-
 werbern  durchzuführenden  Gesprächs  gemäß  §  5,
 das  Aufschluss  über  deren  Motivation  und  Eignung  für
 den  Masterstudiengang  Romanische  Literaturwissen-
 schaft  geben  soll  (§  10  Abs.  2  Nr.  6  BerlHZG).

 (3)  Auswahl  nach  Abs.  2  Nr.  1:

 Nach  der  Note  des  Abschlusses  gemäß  §  3  Abs.  1  wer-
 den  85  %  der  im  Rahmen  der  Hochschulquote  zur  Verfü-
 gung  stehenden  Studienplätze  vergeben.

 (4)  Auswahl  nach  Abs.  2  Nr.  1  und  2:

 Die  verbleibenden  15  %  der  im  Rahmen  der  Hochschul-
 quote  zur  Verfügung  stehenden  Studienplätze  werden
 nach  Abs.  2  Nr.  1  und  2  vergeben.

 (5)  Für  die  Durchführung  dieses  Teils  des  Auswahlver-
 fahrens  werden  für  den  Masterstudiengang  Romanische
 Literaturwissenschaft  Auswahlbeauftragte  eingesetzt.
 Diese  werden  von  der  Dekanin  oder  dem  Dekan  im  Auf-
 trag  des  Präsidiums  der  Freien  Universität  bestimmt.  Sie
 müssen  im  Masterstudiengang  Romanische  Literatur-
 wissenschaft  prüfungsberechtigt  sein  und  in  einem
 hauptberuflichen  Beschäftigungsverhältnis  zur  Freien
 Universität  Berlin  stehen.  Eine  Vertretung  ist  nicht  zu-
 lässig.

 §  5  Auswahlgespräch

 (1)  Das  Auswahlgespräch  wird  von  den  Auswahl-
 beauftragten  gemäß  §  4  Abs.  5  durchgeführt,  ist  nicht
 öffentlich  und  dauert  ca.  20  Minuten  je  Bewerberin  oder
 Bewerber.

 (2)  Zum  Auswahlgespräch  werden  Bewerberinnen
 oder  Bewerber  durch  einen  der  Auswahlbeauftragten
 schriftlich  unter  Angabe  von  Zeitpunkt  und  Ort  eingela-
 den.  Die  Ladung  ist  rechtzeitig  erfolgt,  wenn  sie  mindes-
 tens  10  Werktage  vor  dem  Auswahlgespräch  abgesandt
 wurde.

 (3)  Über  den  Verlauf  des  Auswahlgesprächs  wird  eine
 Niederschrift  gefertigt,  die  die  wesentlichen  Gründe  für
 die  Beurteilung  der  Bewerberin  oder  des  Bewerbers  ent-
 hält.

 §  6

 Zulassungsentscheidung

 (1)  Die  Entscheidung  über  die  Auswahl  trifft  das  Präsi-
 dium  der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Bewerbung
 und  Zulassung  auf  der  Grundlage  des  Ergebnisses  des
 Auswahlverfahrens.

 (2)  Ausgewählte  Bewerberinnen  und  Bewerber  erhal-
 ten  einen  Zulassungsbescheid,  in  dem  eine  Frist  zur
 schriftlichen  Annahme  des  Studienplatzes  und  zur  Imma-
 trikulation  bestimmt  wird.  Bei  Nichteinhaltung  dieser  Frist
 wird  der  Studienplatz  gemäß  der  vom  Bereich  Bewer-
 bung  und  Zulassung  aufgestellten  Rangliste  neu  ver-
 geben.

 (3)  Bewerberinnen  und  Bewerber,  die  auf  der  Grundla-
 ge  des  Transkripts  ausgewählt  wurden,  erhalten  eine  Zu-
 lassung  unter  Vorbehalt  und  können  sich  für  das  erste
 Fachsemester  befristet  immatrikulieren.  Spätestens  bei
 der  Rückmeldung  zum  zweiten  Fachsemester  ist  der
 erste  berufsqualifizierende  Hochschulabschluss  vorzu-
 legen.

 (4)  Bewerberinnen  oder  Bewerber,  die  nicht  zugelas-
 sen  werden,  erhalten  einen  Ablehnungsbescheid  mit
 Begründung.

 §  7

 Aufbewahrung  der  Unterlagen  und  Einsichtnahme

 (1)  Die  in  dem  Auswahlverfahren  eingereichten  Unter-
 lagen  sind  in  der  Verwaltung  des  Fachbereichs  Philoso-
 phie  und  Geisteswissenschaften  bis  zur  Bestandskraft
 der  Entscheidung  und  im  Falle  eines  Rechtsstreits  bis  zur
 rechtskräftigen  Entscheidung  aufzubewahren.

 (2)  Den  Bewerberinnen  oder  Bewerbern  ist  auf
 Wunsch  Einsicht  in  die  Ranglisten  (ohne  Namen)  zu
 gewähren.

 §  8

 Inkrafttreten

 Diese  Satzung  tritt  am  Tage  ihrer  Veröffentlichung  in  den
 Mitteilungen  (Amtsblatt  der  Freien  Universität  Berlin)  in
 Kraft.
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Satzung  zur  Regelung  der  Vergabe  von  Studien-

 plätzen  für  den  Masterstudiengang

 Nordamerikastudien

 Präambel

 Auf  Grund  von  §  14  Abs.  1  Nr.  2  Teilgrundordnung  (TGO  –
 Erprobungsmodell  vom  27.  Oktober  1998,  FU-Mittei-
 lungen  Nr.  24/1998)  i.  V.  m.  §  10  des  Gesetzes  über  die
 Zulassung  zu  den  Hochschulen  des  Landes  Berlin  in  zu-
 lassungsbeschränkten  Studiengängen  (Berliner  Hoch-
 schulzulassungsgesetz  –  BerlHZG)  in  der  Fassung  der
 Bekanntmachung  der  Neufassung  vom  18.  Juni  2005
 (GVBl.  S.  393),  zuletzt  geändert  am  6.  Juli  2006  (GVBl.
 S.  714),  i.  V.  m.  §  10  Abs.  5  Satz  2  des  Gesetzes  über
 die  Hochschulen  im  Land  Berlin  (Berliner  Hochschulge-
 setz  –  BerlHG)  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  der
 Neufassung  vom  13.  Februar  2003  (GVBl.  S.  81),  zuletzt
 geändert  durch  Gesetz  vom  6.  Juli  2006  (GVBl.  S.  713),
 hat  der  Institutsrat  des  Zentralinstituts  John-F.-Kennedy-
 Institut  für  Nordamerikastudien  der  Freien  Universität
 Berlin  am  18.  Juli  2007  folgende  Satzung  erlassen:*

 §  1

 Geltungsbereich

 Diese  Satzung  regelt  den  Zugang  zum  Studium  gemäß
 §  10  Abs.  5  Satz  2  BerlHG  und  das  Auswahlverfahren  für
 die  Vergabe  der  Studienplätze  gemäß  §  10  Abs.  1  Nr.  1
 BerlHZG  für  den  konsekutiven  Masterstudiengang  Nord-
 amerikastudien  des  Zentralinstituts  John-F.-Kennedy-
 Institut  für  Nordamerikastudien  der  Freien  Universität
 Berlin.

 §  2

 Studienplätze  und  Bewerbung

 (1)  Die  Zahl  der  für  den  konsekutiven  Masterstudien-
 gang  Nordamerikastudien  zur  Verfügung  stehenden  Stu-
 dienplätze  wird  in  der  Zulassungsordnung  der  Freien
 Universität  Berlin  für  jeden  Zulassungstermin  bestimmt.

 (2)  Der  Antrag  auf  Zulassung  ist  schriftlich  beim  Präsi-
 dium  der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Bewerbung
 und  Zulassung  –  zu  stellen.  Zulassungsanträge  können
 durch  Telefax,  E-Mail  oder  sonstige  elektronische  Me-
 dien  allein  nicht  wirksam  gestellt  werden.

 (3)  Die  Bewerbungsfrist  endet  am  15.  August  eines
 jeden  Jahres.

 (4)  Dem  Antrag  auf  Zulassung  zum  Studium  ist  der
 erste  berufsqualifizierende  Hochschulabschluss  gemäß
 §  3  Abs.  1  in  amtlich  beglaubigter  Form  beizufügen.  Zur
 Vorbereitung  des  Auswahlgesprächs  gemäß  §  5  ist  eine
 Begründung  der  Motivation  zur  Bewerbung  für  den  Mas-
 ter-Studiengang  Nordamerikastudien  im  Umfang  von  et-
 wa  drei  Seiten  einzureichen.

 (5)  Für  den  Fall,  dass  zum  Zeitpunkt  des  Bewerbungs-
 schlusses  das  Zeugnis  über  den  in  §  3  Abs.  2  Nr.  1
 genannten  berufsqualifizierenden  Hochschulabschluss
 noch  nicht  vorgelegt  werden  kann,  kann  ersatzweise  ein
 aktueller  Leistungs-  und  Bewertungsnachweis  (Tran-
 skript)  vorgelegt  werden.  Voraussetzung  ist,  dass  min-
 destens  40  Leistungspunkte  in  einem  der  Fächer  gemäß
 §  3  Abs.  1,  darüber  hinaus  mindestens  80  weitere  Leis-
 tungspunkte  nachgewiesen  werden  und  das  Thema  der
 Bachelorarbeit  ausgegeben  worden  ist.  Die  Bewerbung
 geht  dann  mit  dem  aktuellen  Leistungsstand  in  das  Aus-
 wahlverfahren  ein.

 (6)  Die  Freie  Universität  Berlin  ist  nicht  verpflichtet,
 den  Sachverhalt  von  Amts  wegen  zu  ermitteln.

 §  3

 Zugangsvoraussetzungen

 (1)  Zugangsvoraussetzung  für  den  konsekutiven  Mas-
 terstudiengang  Nordamerikastudien  ist  ein  erster  berufs-
 qualifizierender  deutscher  oder  gleichwertiger  auslän-
 discher  Hochschulabschluss  in  einem  der  folgenden
 Fächer:

 a)  Nordamerikastudien,

 b)  Geschichte,

 c)  Politikwissenschaft,

 d)  Volkswirtschaftslehre,

 e)  Soziologie  oder

 in  einem  literaturwissenschaftlichen,  kulturwissenschaft-
 lichen  oder  interdisziplinären  Studiengang  mit  einem  Stu-
 dienanteil  von  mindestens  60  Leistungspunkten  in  den
 Fächern  gemäß  Buchst.  a)  bis  e).

 (2)  Darüber  hinaus  sind  Kenntnisse  der  englischen
 Sprache  auf  der  Niveaustufe  C  1  des  Gemeinsamen  Eu-
 ropäischen  Referenzrahmens  für  Sprachen  (GER)  nach-
 zuweisen.  Der  Nachweis  kann  auch  durch  eine  von  der
 Zentraleinrichtung  Sprachenzentrum  der  Freien  Univer-
 sität  Berlin  durchgeführte  Prüfung  erbracht  werden.

 (3)  Bei  Bewerberinnen  und  Bewerbern,  deren  Mutter-
 sprache  nicht  Deutsch  ist  und  die  ihren  Studienabschluss
 an  einer  ausländischen  Hochschule  oder  gleichgestell-
 ten  Einrichtung  erworben  haben,  ist  der  Nachweis  von
 Deutschkenntnissen  zu  erbringen.  Dies  kann  durch  das
 Bestehen  der  Deutschen  Sprachprüfung  für  den  Hoch-
 schulzugang  (DSH)  oder  durch  Nachweis  eines  gleich-
 wertigen  Kenntnisstandes  gemäß  der  Ordnung  für  die
 Deutsche  Sprachprüfung  für  den  Hochschulzugang  aus-
 ländischer  Studienbewerberinnen  und  Studienbewerber
 an  der  Freien  Universität  Berlin  erfolgen.

 (4)  Über  die  Gleichwertigkeit  der  gemäß  Abs.  1  bis  3
 vorgelegten  Nachweise  entscheidet  der  Prüfungsaus-
 schuss.  Auf  Antrag  werden  auch  außerhalb  eines  laufen-
 den  Bewerbungsverfahrens  Nachweise  gemäß  Abs.  1
 bis  3  im  Hinblick  auf  die  Gleichwertigkeit  geprüft.

 *  Diese  Ordnung  ist  von  der  für  Hochschulen  zuständigen  Senats-
 verwaltung  am  30.  Juli  2007  bestätigt  worden.  Die  Geltungsdauer  der
 Ordnung  ist  bis  zum  30.  Juni  2008  befristet.
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§  4

 Auswahlquote,  Auswahlkriterien,  Organisatorisches

 (1)  Ab  dem  Wintersemester  2007/08  werden  80  %  der
 nach  Berücksichtigung  der  Vorabquoten  verfügbar  ge-
 bliebenen  Studienplätze  durch  das  in  dieser  Satzung  ge-
 regelte  Auswahlverfahren  vergeben  (Hochschulquote).
 20  %  der  Studienplätze  werden  auf  der  Grundlage  von
 §  10  Abs.  1  Satz  1  Nr.  2  und  Satz  3  BerlHZG  vergeben.
 Die  Quote  des  §  10  Abs.  1  Satz  3  BerlHZG  beträgt  5  %.

 (2)  Die  Auswahl  erfolgt  nach:

 1.  dem  Grad  der  Qualifikation,  die  sich  nach  dem  Ergeb-
 nis  der  Prüfung  des  vorangegangenen  Studiengangs
 bemisst  (§  10  Abs.  2  Nr.  1  BerlHZG),

 2.  dem  Ergebnis  eines  mit  den  Bewerberinnen  oder  Be-
 werbern  durchzuführenden  Gesprächs  gemäß  §  5,
 das  Aufschluss  über  deren  Motivation  und  Eignung  für
 den  Masterstudiengang  Nordamerikastudien  geben
 soll  (§  10  Abs.  2  Nr.  6  BerlHZG).

 (3)  Auswahl  nach  Abs.  2  Nr.  1:

 Nach  der  Note  des  Abschlusses  gemäß  §  3  Abs.  1  wer-
 den  85  %  der  im  Rahmen  der  Hochschulquote  zur  Verfü-
 gung  stehenden  Studienplätze  vergeben.

 (4)  Auswahl  nach  Abs.  2  Nr.  1  und  2:

 Die  verbleibenden  15  %  der  im  Rahmen  der  Hochschul-
 quote  zur  Verfügung  stehenden  Studienplätze  werden
 nach  Abs.  2  Nr.  1  und  2  vergeben.  Die  Anzahl  der  Teil-
 nehmerinnen  und  Teilnehmer  am  Auswahlgespräch  wird
 auf  das  Dreifache  der  gemäß  §  2  Abs.  1  zur  Verfügung
 stehenden  Studienplätze  begrenzt.  Der  anzuwendende
 Auswahlmaßstab  ist  der  Grad  der  Qualfikation,  die  sich
 nach  dem  Ergebnis  der  Prüfung  des  vorangegangenen
 Studiengangs  bemisst.

 (5)  Für  die  Durchführung  des  Auswahlverfahrens  wer-
 den  mindestens  zwei  Auswahlbeauftragte  eingesetzt.
 Diese  werden  von  der  oder  dem  Vorsitzenden  des  Insti-
 tutsrats  im  Auftrag  des  Präsidiums  bestimmt.  Sie  müssen
 in  dem  Masterstudiengang  Nordamerikastudien  prü-
 fungsberechtigt  sein  und  in  einem  hauptberuflichen
 Beschäftigungsverhältnis  zur  Freien  Universität  Berlin
 stehen.  Eine  Vertretung  ist  nicht  zulässig.

 §  5

 Auswahlgespräch

 (1)  Das  Auswahlgespräch  wird  von  den  Auswahl-
 beauftragten  gemäß  §  4  Abs.  5  durchgeführt,  ist  nicht
 öffentlich  und  dauert  ca.  20  Minuten  je  Bewerberin  oder
 Bewerber.

 (2)  Zum  Auswahlgespräch  werden  Bewerberinnen
 oder  Bewerber  durch  einen  der  Auswahlbeauftragten
 schriftlich  unter  Angabe  von  Zeitpunkt  und  Ort  eingela-
 den.  Die  Ladung  ist  rechtzeitig  erfolgt,  wenn  sie  mindes-
 tens  10  Werktage  vor  dem  Auswahlgespräch  abgesandt
 wurde.

 (3)  Über  den  Verlauf  des  Auswahlgesprächs  wird  eine
 Niederschrift  gefertigt,  die  die  wesentlichen  Gründe  für  die
 Beurteilung  der  Bewerberin  oder  des  Bewerbers  enthält.

 §  6

 Erstellen  einer  Rangliste

 Nach  Abschluss  des  Auswahlverfahrens  wird  auf  der
 Grundlage  der  im  Verfahren  erzielten  Ergebnisse  eine
 Rangliste  gebildet.  Besteht  nach  Abschluss  des  Aus-
 wahlverfahrens  Ranggleichheit,  so  wird  die  Rangfolge
 gemäß  §  8  a  BerlHZG  ermittelt.

 §  7

 Zulassungsentscheidung

 (1)  Die  Entscheidung  über  die  Auswahl  trifft  das  Präsi-
 dium  –  Bereich  Bewerbung  und  Zulassung  –  auf  der
 Grundlage  der  ermittelten  Rangfolge.

 (2)  Ausgewählte  Bewerberinnen  und  Bewerber  erhal-
 ten  einen  Zulassungsbescheid,  in  dem  eine  Frist  zur
 schriftlichen  Annahme  des  Studienplatzes  und  zur  Imma-
 trikulation  bestimmt  wird.  Bei  Nichteinhaltung  dieser  Frist
 wird  der  Studienplatz  gemäß  der  vom  Bereich  Bewer-
 bung  und  Zulassung  aufgestellten  Rangliste  neu  verge-
 ben.

 (3)  Bewerberinnen  und  Bewerber,  die  auf  der  Grundla-
 ge  des  Transkripts  ausgewählt  wurden,  erhalten  eine  Zu-
 lassung  unter  Vorbehalt  und  können  sich  für  das  erste
 Fachsemester  befristet  immatrikulieren.  Spätestens  bei
 der  Rückmeldung  zum  zweiten  Fachsemester  ist  der  ers-
 te  berufsqualifizierende  Hochschulabschluss  vorzule-
 gen.

 (4)  Bewerberinnen  oder  Bewerber,  die  nicht  zugelas-
 sen  werden,  erhalten  einen  Ablehnungsbescheid  mit
 Begründung.

 §  8

 Aufbewahrung  der  Unterlagen  und  Einsichtnahme

 (1)  Die  in  dem  Auswahlverfahren  eingereichten  Unter-
 lagen  sind  in  der  Verwaltung  des  Fachbereichs  Politik-
 und  Sozialwissenschaften  bis  zur  Bestandskraft  der  Ent-
 scheidung  und  im  Falle  eines  Rechtsstreits  bis  zur
 rechtskräftigen  Entscheidung  aufzubewahren.

 (2)  Den  Bewerberinnen  oder  Bewerbern  ist  auf
 Wunsch  Einsicht  in  die  Ranglisten  (ohne  Namen)  zu
 gewähren.

 §  9

 Inkrafttreten

 Diese  Satzung  tritt  am  Tage  ihrer  Veröffentlichung  in  den
 Mitteilungen  (Amtsblatt  der  Freien  Universität  Berlin)  in
 Kraft.
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